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CROSS COMPLIANCE

Bindung der Direktzahlungen an das Fachrecht 
Erhalt der  Flächen in einem guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand

Erhalt von Dauergrünland

1. Definition

Nach der Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik vom Juni 2003 ist der Erhalt von Direktzah-                  
lungen (Einheitliche Betriebsprämie, Prämie für Eiweißpflanzen und Prämie für Energiepflanzen 
sowie Schalenfrüchte) an bestimmte Fachrechtsauflagen gebunden (Cross Compliance).

Dabei ist zu beachten, dass diese Fachrechtsauflagen bereits zum Teil seit längerem in Kraft sind 
und für den einzelnen Landwirt keine zusätzliche Einschränkungen oder Belastungen bedeuten.

Neu ist dass bei Verstößen gegen das einschlägige Fachrecht künftig nicht nur Bußgelder gemäß 
den Fachrechtsregelungen verhängt werden können, sondern auch Sanktionen bei den Direktzah-
lungen erfolgen.

2. Warum wurde Cross Compliance eingeführt ?

Die Reform der Agrarpolitik verbindet die Interessen der Verbraucher und Steuerzahler mit denen 
der Landwirte in Bezug auf die landwirtschaftlichen Beihilfen. 

In Anbetracht der Verunsicherung der Verbraucher hinsichtlich Lebensmittelsicherheit und Tierge-
sundheit sowie der Entkopplung der Beihilfen von der Produktion, wurde im Zuge der Reform der 
Erhalt der Beihilfen an die Einhaltung grundlegender Anforderungen in den Bereichen des Umwelt-
schutzes, der Lebensmittelsicherheit, der Tiergesundheit und des Tierschutzes sowie der Erhaltung 
der Flächen in gutem landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand, gekoppelt.

Dies soll zu einer Qualitätssicherung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse führen und die Akzeptanz 
der landwirtschaftlichen Beihilfen durch die Gesellschaft sichern.

3. Elemente von Cross Compliance

Elemente von Cross Compliance sind:

–	 Einhaltung der Grundanforderungen in den Bereichen Umwelt, Lebensmittelsicherheit, Gesund-
heit von Mensch, Tier und Pflanze sowie Tierschutz gemäß Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 
1782/2003

Diese Grundanforderungen von Cross Compliance sind in folgende Bereiche unterteilt:

A.	 Umwelt
B.	 Gesundheit von Mensch, Tier und Pflanze
C.	 Tierschutz

–	 Erhalt der Flächen in einem guten landwirtschaftlichen und ökologischem Zustand nach Anhang 
IV der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003

Diese Grundanforderungen sind im folgenden Bereich zusammengefasst:

D.	 Guter landwirtschaftlicher und ökologischer Zustand der landwirtschaftlichen Flächen

Außerdem müssen die EU Mitgliedstaaten sicherstellen dass Flächen, die 2003 als Dauergrünland 
genutzt wurden, als Dauergrünland erhalten bleiben.

3.1 Einhaltung der Grundanforderungen

Bei den 19 EU-Vorschriften handelt es sich um geltendes EU-Fachrecht, das entweder in EU-Verord-
nungen oder in EU-Richtlinien festgelegt ist. Während EU-Verordnungen unmittelbar rechtswirksam 
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sind, müssen EU-Richtlinien erst in nationales Recht umgesetzt werden. Die Einhaltung  dieser Be-
stimmungen ist somit Pflicht. Ihre Einbeziehung im Rahmen der Cross Compliance stellt somit 
keine neuen, zusätzlichen, Verpflichtungen, bzw. Einschränkungen für den Landwirt dar!

Ein Großteil der Grundanforderungen sind ebenfalls Teil der Richtlinien der guten fachlichen Praxis 
und sind bereits jetzt im Rahmen der Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete, der Landschafts-
pflegeprämie, des Förderprogramms für umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum schüt-        
zende landwirtschaftliche Produktionsverfahren sowie der Biodiversitätsprämie einzuhalten.

Die 19 EU-Vorschriften werden in drei Stufen beginnend ab 2005 für den Erhalt der Direktzah-         
lungen bindend. Maßgebend sind jeweils jene Bereiche der Verordnungen und den nationalen 
Durch-führungsbestimmungen die sich auf die Landwirtschaft beziehen und vom Landwirt beein-
flusst werden können. Die nachfolgende Zusammenstellung gibt einen Überblick über die betreffen-
den EU-Vorschriften:

Ab 1. Januar 2005:

A.1. Umweltschutz

n	 Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten

n	 Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 
wildlebenden Tiere und Pflanzen

A.2. Wasserschutz

n	 Richtlinie 80/68/EWG des Rates vom 17. Dezember 1979 über den Schutz des Grundwassers gegen Ver-
schmutzung durch bestimmte gefährliche Stoffe

n	 Richtlinie 86/278/EWG des Rates vom 12. Juni 1986 zum Schutz der Umwelt und insbesondere der Böden 
bei der Verwendung von Klärschlamm in der Landwirtschaft

n	 Richtlinie 91/676/EWG des Rates vom 21. Dezember 1991 zum Schutz der Gewässer vor Verunreinigung 
durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen

B.1. Kennzeichnung und Registrierung von Tieren

n	 Richtlinie 92/102/EWG des Rates vom 27. November 1992 über die Kennzeichnung und Registrierung von 
Tieren

n	 Verordnung (EG) Nr. 2629/97 der Kommission vom 29. Dezember 1997 mit Durchführungsvorschriften zur 
Verordnung (EG) Nr. 820/97 des Rates im Hinblick auf Ohrmarken, Bestandsregister und Pässe im Rahmen 
des Systems zur Kennzeichnung und Registrierung von Rindern

n	 Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juli 2000 zur Ein-
führung eines Systems zur Kennzeichnung und Registrierung von Rindern und über die Etikettierung von 
Rindfleisch und Rindfleischerzeugnissen

Ab dem 9. Juli 2005

n	 Verordnung (EG) Nr. 21/2004 des Rates vom 17. Dezember 2003 zur Einführung eines Systems zur Kenn-
zeichnung und Registrierung von Schafen und Ziegen

Ab dem 1. Januar 2006

B.2. Lebensmittelsicherheit

n	 Richtlinie 96/22/EWG des Rates vom 29. April 1996 über das Verbot der Verwendung bestimmter Stoffe mit 
hormonaler bzw. thyreostatischer Wirkung und von ß-Agonisten in der tierischen Erzeugung

B.3. Bekämpfung von Tierkrankheiten

n	 Verordnung (EG) Nr. 999/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 mit Vor-
schriften zur Verhütung, Kontrolle,  und Tilgung bestimmter transmissibler spongiformer Enzephalopathien
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n	 Richtlinie 85/511/EWG des Rates vom 18. November 1985 zur Einführung von Maßnahmen der Gemein-
schaft zur Bekämpfung der Maul- und Klauenseuche

n	 Richtlinie 92/119/EWG des Rates vom 17. Dezember 1992 mit allgemeinen Gemeinschaftsmaßnahmen zur 
Bekämpfung bestimmter Tierseuchen sowie besonderen Maßnahmen bezüglich der vesikulären Schweine-
krankheit

n	 Richtlinie 2000/75/EG des Rates vom 20. November mit besonderen Bestimmungen für Maßnahmen zur 
Bekämpfung und Tilgung der Blauzungenkrankheit

B.4. Pflanzenschutz

n	 Richtlinie 91/414/EWG des Rates vom 15. Juli 1991 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln

B.5. Futtermittelsicherheit

n	 Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Fest-
legung der allgemeinen Grundsätze und Anforderungen  des Lebensmittelrechts, zur Errichtung der Euro-
päischen Behörde für Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit

Ab dem 1. Januar 2007

C.1. Tierschutz

n	 Richtlinie 91/629/EWG des Rates vom 19. November  1991 über Mindestanforderungen für den Schutz von 
Kälbern

n	 Richtlinie 91/630/EWG des Rates vom 19. November 1991 über Mindestanforderungen für den Schutz von 
Schweinen

n	 Richtlinie 98/58/EG des Rates vom 20. Juli 1998 über den Schutz landwirtschaftlicher Nutztiere

In den folgenden Abschnitten werden für die einzelnen Fachbereiche Grundregeln definiert. 

Diese Grundregeln dienen dazu bei der Vielzahl der einzelnen Bestimmungen, das Wesentliche der 
Grundanforderungen in den verschiedenen Fachbereichen zusammenfassend und prägnant auf den 
Punkt zu bringen, um durch Einhaltung der Grundregeln, die Einhaltung der einzelnen gesetzlich 
vorgesehenen Bestimmungen zu gewährleisten.

Generell ist aber in jedem Fall immer das gesamte von Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 
ableitbare EU-Recht, bzw. im Falle von Richtlinien das entsprechende nationale Recht einzuhalten. 
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A.1. Grundanforderungen im Bereich Umweltschutz

Die Grundanforderungen im Bereich Umweltschutz sind in Luxemburg über das Naturschutzgesetz 
vom 19. Januar 2004 geregelt. Diese Bestimmungen dienen dem Schutz von Fauna und Flora und 
ihrem Lebensraum. Um diesen Schutz zu gewährleisten, sind folgende Grundregeln zu beachten:

Grundregel 1:

Die Zerstörung oder Reduktion von Biotopen und landschaftsbildenden Strukturelementen sind 
verboten.

Das Schneiden von Hecken, die Brandrodung sowie das Verbrennen der Pflanzendecke von Wie-
sen, Brachen, Ackerränder, Wiesenränder oder Waldränder bzw. von Wegen und Strassen ist 
zwischen dem 1. März und dem 30. September untersagt.

Grundregel 2:

Schutzgebiete dürfen nicht beeinträchtigt werden.

Geschützte Pflanzenarten dürfen nicht entfernt, entwurzelt, beschädigt oder zerstört werden.

Geschützte Tierarten dürfen nicht gefangen werden. Wildlebende Tiere dürfen nicht gestört wer-
den.

Grundregel 3:

Nicht einheimische Tiere und Pflanzen dürfen nicht ausgewildert werden.

Für den Landwirt sind im Rahmen der Betriebsprämienregelung folgende Bestimmungen ab dem 1. 
Januar 2005 einzuhalten:
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A.1.1. Hecken und andere landschaftsbildende Strukturelemente wie Böschungen, Gebüsche, Feldgehölze, Einzel-
bäume usw. müssen erhalten bleiben. 
Deren Entfernen oder permanente Reduzierung ist verboten, außer wenn die nötige(n) Genehmigung(en) im 
Rahmen der diesbezüglichen Gesetzgebung vorliegt(en).

Die Reduzierung einer Hecke, wie das auf den Stock setzten einer Hecke auf mehr als 30% ihrer Länge, wenn 
diese länger als 100 Meter ist, ist untersagt.
		
Es dürfen keine neuen Entwässerungsmaßnahmen (Drainage) durchgeführt werden. Folgende Maßnahmen 
sind jedoch erlaubt: Unterhalt bzw. Erneuerung von bestehenden Drainagen sowie neue Entwässerungsmaß-
nahmen geringen Umfangs, falls die dafür notwendigen Genehmigungen der zuständigen staatlichen Dienst-  
stellen vorliegen und sichergestellt ist, dass keine negativen Auswirkungen auf die Umwelt entstehen.

Landwirtschaftliche Nutzflächen oder Ödland dürfen nicht aufgeforstet werden. Forste dürfen nicht gerodet 
werden, außer wenn eine Genehmigung im Rahmen der diesbezüglichen Gesetzgebung vorliegt. Abgestor-
bene Bäume dürfen entfernt werden.

Hochstamm-Obstgärten („Bongerten“) dürfen nicht entfernt werden, außer wenn eine Genehmigung im Rah-
men der diesbezüglichen Gesetzgebung vorliegt. Abgestorbene Bäume dürfen entfernt werden.

Baumreihen dürfen nicht entfernt, außer wenn eine Genehmigung im Rahmen der diesbezüglichen Gesetzge-
bung vorliegt.

Die ökologische Beschädigung einer Baumreihe durch übertriebenes Auslichten, um den Verkehr mit land-
wirtschaftlichen Maschinen in unmittelbarer Nähe der Baumreihe zu gewährleisten, ist verboten.

Die Zerstörung von Feuchtgebieten, wie Wiesen und Weiden mit ständig hohem Grundwasserspiegel welche 
bei Sommerregen überschwemmt sind, sowie Trockenrasen und Heideflächen, durch Erdaufschüttung, Drai-
nage, Umpflügen oder unsachgemäße Düngung ist verboten.

A.1.2.

A.1.3.

A.1.4.

A.1.5.

A.1.6.

A.1.7.

A.1.8.
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Die Zerstörung von Sickerzonen in Dauergrünlandwiesen mit ständigem oder zeitweiligem Wasser-
ablauf durch Verrohrung, Erdaufschüttung oder Drainage ist verboten.

Die Zerstörung durch Umpflügen oder Einsatz von Pflanzenschutzmittel der Grünstreifen entlang von 
Feldwegen und Böschungen ist verboten.

Das Schneiden von lebenden Hecken und Gestrüpp mit Ausnahme vom Schnitt der Hecken in Wohn-
gebieten und Parkanlagen sowie durch in Waldgebieten nötige Arbeiten ist zwischen dem 1. März und 
dem 30. September untersagt.

Die Brandrodung sowie das Verbrennen der Pflanzendecke von Wiesen, Brachen, Ackerränder, Wie-
senränder oder Waldränder sowie von Wegen und Straßen sind zwischen dem 1. März und dem 30. 
September untersagt.

Jedes Projekt oder jeder Plan welche ein geschütztes Gebiet gefährden kann, unterliegt einer Umwelt-
impaktstudie.

In den besonderen  Schutzgebieten von gemeinschaftlichen Interesse (Natura 2000), sind die vom 
Umweltminister festgesetzten Bewirtschaftungspläne zu beachten.

Integral geschützte Pflanzen dürfen nicht entfernt, entwurzelt, beschädigt oder zerstört werden. 

Die Haltung, der Kauf, der Transport, der Import, der Export, der Hausierhandel, der Tausch, das An-
bieten zwecks Verkauf oder Tausch und der Verkauf dieser Pflanzen oder dieser Arten sind verboten. 
Dieses Verbot gilt für alle Stadien des biologischen Lebenszyklus dieser Pflanzen, sowohl in frischem 
Zustand als auch getrocknet oder anders konserviert. Dieses Verbot gilt auch für Teile von Pflanzen.

Die Verwendung aller selektiven Mittel welche die Ruhe der als von gemeinschaftlichen Interesse klas-
sierten Tierbevölkerung stören ist verboten.

Der Fang oder die Tötung der als von gemeinschaftlichen Interesse klassierten Tierarten, deren Ent-
nahme aus der Natur und Nutzung einer Bewirtschaftung unterliegen sowie die Verwendung aller selek-
tiven Mittel welche zum lokalen Verschwinden der Tierbevölkerung führen ist verboten.

Es ist verboten, wildlebende Vögel zu töten, ihre Nester oder Eier zu entfernen und ihre Brut zu fangen 
oder zu zerstören.

Die Auswilderung nicht einheimischer Fauna und Flora ist verboten außer wenn eine Genehmigung des 
Umweltministers  vorliegt.

Der Import von Arten der nicht einheimischen Fauna und Flora zum Zwecke der Auswilderung ist ver-
boten außer wenn eine Genehmigung des Umweltministers  vorliegt.

A.1.9.

A.1.10.

A.1.11.

A.1.12.

A.1.13.

A.1.15.

A.1.14.

A.1.16.

A.1.18.

A.1.19.

A.1.17.
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A.2. Grundanforderungen im Bereich Wasserschutz

Die Grundanforderungen im Bereich Wasserschutz sind in Luxemburg über verschiedene Großher-
zogliche Reglemente geregelt, insbesondere die Gülle- bzw. Nitratverordnung und die Klärschlamm-
verordnung.

Diese Verordnungen dienen der Überwachung und Verringerung der Gewässerverschmutzung 
aufgrund des Ausbringens oder Ableitens von Tierhaltungsabfällen und der übermäßigen Ver-
wendung von Düngemitteln. Um dem Schutz von Oberflächengewässer und Grundwasser gerecht 
zu werden, können folgende Grundregeln als Leitlinie dienen:

Grundregel 4

Die Düngung mit Stickstoff ist nur erlaubt, um den physiologischen Bedarf des Pflanzenaufwuch-
ses zu decken. Gleichzeitig gilt es, Nährstoffverluste auf ein Minimum zu beschränken, indem die 
Verfügbarkeit des Stickstoffs im Boden berücksichtigt wird. 

In keinem Fall darf die organische Düngung 170 kg Gesamtstickstoff überschreiten.

Prinzipiell unterliegt die Düngung zwischen dem 1. September und dem 1. März verschiedenen 
Ein-schränkungen, die in jedem Fall einzuhalten sind.

Die Düngung hat so zu erfolgen, dass der Eintrag von Stickstoff in Gewässer, sei es Oberflächen-
gewässer oder Grundwasser, verhindert wird.

Grundregel 5

In Trinkwasserschutzgebieten gelten besondere Bestimmungen.

In keinem Fall darf die organische Düngung 130 kg Gesamtstickstoff überschreiten.

Prinzipiell unterliegt die Düngung zwischen dem 1. August und dem 1. März verschiedenen Ein-
schränkungen, die in jedem Fall einzuhalten sind.

Grundregel 6

Die Tierhaltung muss so erfolgen, dass direkte oder indirekte Ausstöße von Ausscheidungen 
(Gülle, Jauche, Mistwasser, Sickersäfte usw.), die das Wasser verschmutzen könnten, vermieden 
werden.

Die Landwirte müssen selber über eine zweckmäßige Einrichtungen zur Lagerung und Ausbring-
ung der organischen Dünger verfügen oder deren Verfügbarkeit sicherstellen.

Die Zwischenlagerung von Mist auf Feldern hat so zu erfolgen, dass eine Verschmutzung der 
Gewässer verhindert wird.

Das Anlegen von Fahrsilos auf unbefestigtem Grund unterliegt bestimmten Bedingungen, die in 
jedem Fall einzuhalten sind.

Grundregel 7

Beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist einer Verschmutzung von Gewässern durch Abdrift 
vorzubeugen.

Das Befüllen und das Reinigen der Spritzgeräte muss so erfolgen, dass direkte oder indirekte Ein-
träge von Pflanzenschutzmittelresten in das Oberflächen- und Grundwasser vermieden werden.

GELTENDE GRUNDANFORDERUNGEN AB DEM 1. JANUAR 2005
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Grundregel 8

Klärschlamm ist nur zu verwenden wenn er den hygienischen Vorschriften sowie den Schwerme-
tallgrenzwerten genügt.

Die Ausbringung muss so erfolgen dass keine Gefahr für Mensch, Tier und Umwelt besteht.

Für den einzelnen Landwirt sind im Rahmen der Betriebsprämienregelung ab dem 1. Januar 2005 
im Einzelnen folgende Bestimmungen, von denen die Grundregeln 4 bis 8 abgeleitet worden sind, 
einzuhalten:

A.2.1.

G
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Die Ausbringung von organischen und mineralischen Stickstoffdüngern (d.h. Gülle, Jauche, Mist, Kom-
post, Klärschlamm, sowie auch Kalkammonsalpeter (KAS), AHL, bzw. alle stickstoffhaltigen Mehrnähr-
stoff-Mineraldünger (NP- und NPK-Sorten), ist verboten:

- 	auf Schwarzbrachen, Brachen mit spontanem (d.h. nicht eingesätem) Bewuchs und auf mehrjährig 
brachgelegten Flächen. Als Brachen gelten die Flächen, die während mindestens einer gesamten 
Vegetationsperiode nicht zur Erzeugung von Produkten für Nahrungsmittel- oder Industriezwecke 
genutzt werden.

- 	auf Böden, die tiefgründig gefroren sind und somit die Gefahr von oberflächlichen Abschwemmun-
gen außerhalb der Ausbringungszone besteht, außer wenn eine ministerielle Ausnahmeregelung be-    
steht.

- 	auf durchnässten, überschwemmten oder mit Schnee bedeckten Böden, insbesondere wenn deren 
Aufnahmekapazität überschritten ist, außer wenn eine ministerielle Ausnahmeregelung besteht.

Die Ausbringung von organischen Düngern darf nicht auf einer Distanz von weniger als 10 Metern von 
Wasserläufen oder Wasserflächen entfernt erfolgen. 

Die Ausbringung von mineralischem Stickstoffdünger muss so geschehen, dass kein Dünger in die 
Gewässer gelangt. Deshalb ist sicherzustellen, dass diese nicht in den direkten Uferbereich gelangen. 
Beim Streuen entlang von Gewässern ist daher so zu verfahren, dass die Streurichtung des Düngers 
entgegengesetzt zur Richtung des Ufers ist. Dies kann dadurch erreicht werden indem man bei Teller-
düngerstreuern am Parzellenrand entlang fährt und das Gerät nur einseitig einschaltet. Ist dies nicht 
möglich (Pendelstreuer, Streuer mit nur einem Teller ..) sind zweckmäßige Grenzstreuvorrichtungen zu 
benutzen  bzw. ein vernünftiger Sicherheitsabstand einzuhalten.

Jeglicher Eintrag von Stickstoffdünger in die Gewässer ist verboten

Jeglicher vorsätzlicher Eintrag von Stickstoffdünger in die Gewässer ist verboten

Die Ausbringung von organischen Düngern darf nicht auf einer Distanz von weniger als 50 Metern von 
Brunnen, Quellfassungen, und Trinkwasserbehälter erfolgen.

Für die mineralischen Stickstoffdünger ist die Distanz von Brunnen und Quellfassungen auf 10 Metern 
verkürzt.

Die Ausbringung von Gülle, Jauche und flüssigem Klärschlamm ist während dem Zeitraum vom 15. 
Oktober bis zum 1. März auf unbedeckten Böden verboten.

Die Ausbringung von Gülle, Jauche und flüssigem Klärschlamm ist während dem Zeitraum vom 15. 
Oktober bis zum 15. Februar auf bedeckten Böden außer Wiesen und Weiden verboten. Wiesen und 
Weiden, auf denen während der Zeitspanne vom 15. Oktober bis zum 15. Februar organische Dünger 
ausgebracht wurden, dürfen nicht vor dem 15. Februar umgepflügt werden.

Die während der Periode vom 1. September bis 1. März auf Wiesen und Weiden ausgebrachte Ge-
samtmenge von Gülle, Jauche oder flüssigem Klärschlamm darf einer Menge von höchstens 80 kg 
Gesamtstickstoff pro ha entsprechen.

Die Ausbringung von Gülle, Jauche und flüssigem Klärschlamm auf Flächen in Hanglage muss so er-
folgen, dass deren oberflächliche Abschwemmung außerhalb der Ausbringungsfläche vermieden wird. 
Dabei müssen insbesondere folgende Punkte berücksichtigt werden:

- die Bodenart und die Art und Richtung der Bodenbearbeitung
- die Aussaatrichtung der Kultur
- die klimatischen Bedingungen während und nach der Ausbringung
- die Art des Düngers.

A.2.1.

A.2.2.

A.2.3.

A.2.4.

A.2.5.

A.2.6.

A.2.7.

A.2.8.
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Auf Flächen ohne Pflanzendecke, die eine durchschnittliche Hangneigung von mehr als 8% aufweisen, 
ist die Ausbringung von Gülle, Jauche und flüssigem Klärschlamm verboten, außer wenn der ausge-
brachte organische Dünger so rasch wie möglich, aber spätestens innerhalb von 48 Stunden eingear-
beitet wird.

Die Düngung mit Stickstoff ist nur erlaubt, um den physiologischen Bedarf des Pflanzenaufwuchses zu 
decken. Gleichzeitig gilt es, Nährstoffverluste zu minimieren, indem die Verfügbarkeit des Stickstoffs im 
Boden berücksichtigt wird. 
Pro Hektar und Jahr dürfen nicht mehr als 170 kg Gesamtstickstoff über die organische Düngung aus-
gebracht werden. Bei Hülsenfrüchten ( Körnererbsen, Ackerbohnen…) oder reinen Leguminosenaus-
saaten (Luzerne, Klee…), ist dieser Wert außerdem auf maximal 85 kg Gesamtstickstoff pro Hektar aus 
organischem Dünger begrenzt.

Die mineralische Stickstoffdüngung darf die im großherzoglichen Reglement vom 24. November 2000 
betreffend die Stickstoffdüngung in der Landwirtschaft aufgeführten Maximalgaben nicht übersteigen, 
unter Berücksichtigung der Kultur, des Ertrages, sowie der Standortbedingungen und der jahresbeding-
ten klimatischen Verhältnisse. Wird eine organische Düngung mit einer mineralischen Düngung kom-
biniert, muss die maximal zulässige mineralische Stickstoffdüngung entsprechend der ausgebrachten 
organischen Düngung angepasst werden, unter Berücksichtigung der Art des organischen Düngers, der 
Ausbringungstechnik, der Kultur und des Ausbringungszeitpunkts (siehe Anhang II).

Falls ein Landwirt im Durchschnitt über mehr als 170 kg Gesamtstickstoff pro Hektar aus organischen 
Düngern verfügt, so muss er die überschüssigen organischen Dünger an andere landwirtschaftliche 
Betriebe abgeben, die über ausreichende Flächen verfügen, die sich zur Ausbringung von organischen 
Düngern im Rahmen der guten fachlichen Praxis eignen. Ebenso muss gewährleistet sein, dass nach 
diesem Transfer alle anderen eventuell anwendbaren Bestimmungen und Einschränkungen eingehal-
ten werden.

Sämtliche bei diesen Transfers mitwirkenden Betriebe müssen dieses Vorgehen von der Ackerbau-    
verwaltung (ASTA) mittels Abnahmevertrag und Düngeplan gutheißen lassen.

In Trinkwasserschutzgebieten:

In der unmittelbaren Schutzzone (Zone I) ist die Ausbringung von sämtlichen stickstoffhaltigen Dünge-
mitteln verboten.

In Trinkwasserschutzgebieten:

In den Schutzzonen II und III gelten folgende zeitliche Verbote:

- für Mist, Kompost und entwässerten Klärschlamm:

auf unbedeckten Böden: 	 	 	 Verbot vom 1. August bis zum  1. Februar
auf bedeckten (Acker-)Böden 	 	 Verbot vom 1. Oktober bis zum 1. Februar 
auf Wiesen und Weiden, Feldfutter	 	 Verbot vom 1. Oktober bis zum 1. Februar 

- für alle anderen organischen Düngemittel (Gülle, Jauche, flüssiger Klärschlamm usw): 

auf unbedeckten Böden:	 	 	 Verbot vom 1. August bis zum 1. März
auf bedeckten* (Acker-)Böden:	 	 Verbot vom 1. Oktober bis zum 1. März

(*Achtung: Winterweizen, Wintertriticale und Winterroggen gelten in Wasserschutzgebieten nicht als 
„bedeckte Böden“!)

auf Wiesen und Weiden, Feldfutter:		 Verbot vom 1. Oktober bis zum 1. März

In Trinkwasserschutzgebieten:

Kurz vor, bzw. beim Umbruch von Dauerwiesen, Dauerweiden, Feldfutter oder von reinen Legumino-
senkulturen (nach Ackerbohnen, Körnererbsen, Luzerne, Klee...)  ist die Ausbringung von organischen 
Düngemitteln untersagt.

In Trinkwasserschutzgebieten:

Die während der Periode vom 1. September bis 1. März ausgebrachte Gesamtmenge von Gülle, Jau-
che oder flüssigem Klärschlamm darf einer Menge von höchstens 80 kg Gesamtstickstoff pro ha ent-
sprechen.
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A.2.14. In Trinkwasserschutzgebieten:

Die „bedeckten“ Böden, die in der Zeitspanne vom 1. August bis zum 1. Oktober eine organische Düng-
ung erhalten haben, dürfen nicht vor dem 1. Dezember umgepflügt werden.

In Trinkwasserschutzgebieten:

In den Schutzzonen II und III darf die ausgebrachte Menge von organischen Düngern nicht mehr als 
130 kg pro ha Gesamtstickstoff entsprechen. Bei Hülsenfrüchten ( Körnererbsen, Ackerbohnen…) oder 
reinen Leguminosenaussaaten (Luzerne, Klee…), ist in Wasserschutzgebieten die Ausbringung von 
organischem Dünger ganz verboten.

Die mineralische Stickstoffdüngung darf die großherzoglichen Reglements vom 24. November 2000 
betreffend die Stickstoffdüngung in der Landwirtschaft aufgeführten Maximalgaben nicht übersteigen, 
unter Berücksichtigung der Kultur, des Ertrages, sowie der Standortbedingungen und der jahresbeding-
ten klimatischen Verhältnisse. Wird eine organische Düngung mit einer mineralischen Düngung kom-
biniert, muss die maximal zulässige mineralische Stickstoffdüngung entsprechend der ausgebrachten 
organischen Düngung angepasst werden, unter Berücksichtigung der Art des organischen Düngers, der 
Ausbringungstechnik, der Kultur und des Ausbringungszeitpunkts (siehe Anhang II).

Die Landwirte müssen selber über eine zweckmäßige Einrichtung zur Lagerung und Ausbringung der 
organischen Dünger verfügen oder deren Verfügbarkeit sicherstellen.
 
Falls Gülle- oder Jauchelagereinrichtungen modernisiert, bzw. neu errichtet werden, muss eine Ge-
samt-Lagerkapazität für eine durchgehende Zeitspanne von mindestens 6 Monaten für den ganzen 
Betrieb sichergestellt werden.

Das Grünlandmanagement muss so erfolgen, dass eine Überbeweidung vermieden wird, das heißt, die 
Besatzstärke muss an das Ertragspotential des Weideaufwuchses angepasst sein, damit eine irreversi-
ble Zerstörung der Grasnarbe verhindert wird. 
Im Falle eines Weideauftriebs außerhalb der Vegetationsperiode gilt es, diesem Prinzip besondere 
Beachtung zu schenken.
Betriebe, die mehr als 2,35 Großvieheinheiten pro Hektar Gesamtfläche halten, müssen die praktizierte 
Beweidung in einem Beweidungsregister dokumentieren. 
Dieses Register enthält mindestens die Anzahl und das Alter der weidenden Tiere, die Beweidungs-
zeitspannen und eine Beschreibung der Weide (Standort und Fläche).

Die Tierhaltung muss so erfolgen, dass direkte oder indirekte Ausstöße von Ausscheidungen (Gülle, 
Jauche, Mistwasser, Sickersäfte usw.), die das Wasser verschmutzen könnten, vermieden werden. 

Mist darf auf Feldern zwischengelagert werden, um den Rotteprozess zu gewährleisten.
Die Zwischenlagerung von Mist ist jedoch verboten auf landwirtschaftlichen Flächen, die:
- 	innerhalb der Quellenschutzzonen I und II liegen
- 	weniger als 10 Meter entfernt sind von permanenten oder zeitweiligen Wasserläufen und Wasser-   
flächen

- 	weniger als 20 Meter entfernt sind von Gebäuden, die von Drittpersonen bewohnt werden oder der 
Öffentlichkeit zugänglich sind 

- 	weniger als 50 Meter entfernt sind von Hauptwasserleitungen, Brunnen und Wasserbehältern, die zur 
Trinkwasserversorgung dienen.

- 	weniger als 5 Meter von benachbarten Grundstücken entfernt sind, außer es besteht eine Überein-
kunft zwischen den betroffenen Parteien

Die Zwischenlagerung von Mist auf unbefestigtem Untergrund ist auf die Dauer von maximal zwei auf-
einanderfolgenden Vegetationsperioden begrenzt. Die Zwischenlagerung darf nur alle 5 Jahre an der 
gleichen Stelle erfolgen.
Nach dem Entfernen des Zwischenlagers muss die Lagerstelle in der anschließenden Vegetationspe-
riode rekultiviert, d.h. mit Kulturen bestellt werden.

Das Anlegen von Grünfuttersilos auf unbefestigtem Untergrund ist verboten:

- 	innerhalb der Quellenschutzzonen I, II und III, 
- 	weniger als 50 Meter entfernt von Wasserläufen sowie von Hauptwasserleitungen, Brunnen und      
Wasserbehältern, die zur Trinkwasserversorgung dienen

- 	weniger als 50 Meter entfernt von Gebäuden, die von Drittpersonen bewohnt sind oder der Öffentlich-
keit zugänglich sind.

Diese Fahrsilos dürfen an der gleichen Stelle nur für die Dauer von maximal zwei aufeinanderfolgenden 
Vegetationsperioden angelegt werden. Die gleiche Stelle darf nur alle 5 Jahre zur Installierung eines 
Fahrsilos genutzt werden.

A.2.15.

A.2.16.

A.2.17.

A.2.18.

A.2.19.

A.2.20.
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A.2.22.

Nach dem Entfernen des Fahrsilos muss die Lagerstelle in der anschließenden Vegetationsperiode 
rekultiviert, d.h. mit Kulturen bestellt werden.

Das Befüllen und das Reinigen der Spritzgeräte muss so erfolgen, dass direkte oder indirekte Einträge 
von Pflanzenschutzmittelresten in das Oberflächen- und Grundwasser vermieden werden.

Die Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln ist nur zulässig auf landwirtschaftlich genutzten Flächen.

Die Abdrift des Spritznebels auf nicht landwirtschaftliche Flächen wie Böschungen, Wasserläufe, Lich-
tungen, Hecken, Feldwege sowie die chemische Zerstörung der dort vorhandenen Vegetation muss 
verhindert werden.

Pflanzenschutzmittelbehandlungen dürfen nicht durchgeführt werden, wenn die klimatischen Beding-
ungen deren Wirksamkeit wesentlich einschränken, besonders im Hinblick auf Wind und Temperatur. 
Dies bedeutet, dass bei starkem Wind oder hohen Temperaturen bzw. bei prallem Sonnenschein die 
Anwendung von Pflanzenschutzmitteln zu unterlassen ist. Die Empfehlungen der ASTA sind einzuhal-
ten. 

Pflanzenschutzmittel müssen so angewandt werden, dass die maximal zulässige Aufwandmengen, die 
Anwendungsvorschriften sowie die Einschränkungen für offiziell ausgewiesene Trinkwasserschutzge-
biete eingehalten werden.

Die Klärschlämme dürfen in der Landwirtschaft nicht verwendet werden wenn die Klärschlämme nicht 
behandelt wurden, außer wenn diese in den Boden vor der Saat oder Pflanzung eingespült oder einge-
graben werden.

Die Klärschlämme dürfen nicht auf Futteranbau oder Gemüseanbauflächen verwendet werden wenn 
sie nicht hygienisiert wurden.

Die Klärschlämme dürfen in der Landwirtschaft nicht verwendet werden wenn die Konzentration eines 
oder mehrerer Schwermetalle höher sind als die festgesetzten Grenzwerte sind.

Die Verwendung von Klärschlamm auf Weiden oder Futteranbauflächen, wenn diese Weiden vor Ablauf 
einer Frist von drei Wochen beweidet bzw. diese Futteranbauflächen abgeerntet werden, ist verboten.

Die Verwendung von Klärschlamm auf Obst- und Gemüsekulturen während der Vegetationszeit, ausge-
nommen Obstbaumkulturen ist verboten.

Die Verwendung von Klärschlamm ist verboten während einer Zeit von zehn Monaten vor der Ernte und 
während der Ernte selbst auf Böden, die für Obst- und Gemüsekulturen bestimmt sind, welche norma-
lerweise in unmittelbare Berührung mit dem Boden kommen und deren Erträge normalerweise in rohem 
Zustand verzehrt werden.

Die Klärschlammmenge darf pro Hektar gedüngter Fläche und pro Jahr 3 Tonnen Trockensubstanz 
nicht überschreiten 

A.2.23.

A.2.24.

A.2.25.

A.2.26.

A.2.27.

A.2.28.
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Die Bestimmungen A.2.1 bis A.2.23 sind bereits jetzt Teil der Richtlinien der guten fachlichen Praxis 
und im Rahmen der Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete und der Landschaftspflegeprämie 
einzuhalten.
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B.1. Kennzeichnung und Registrierung von Tieren

Die Kennzeichnung und Registrierung von Tieren sind in Luxemburg über verschiedene Großherzog-
liche Reglemente geregelt. Um eine Destabilisierung der Fleischmärkte bei Tierseuchen entgegen-
zuwirken, wurden die Produktions- und Vermarktungs-bedingungen der betreffenden Erzeugnisse, 
insbesondere der Herkunftssicherung, transparenter gestaltet. Um das Vertrauen der Verbraucher 
in die Qualität zu erhalten und zu stärken und um Irreführungen der Verbraucher zu vermeiden ist 
eine angemessene und klare Etikettierung nötig. Zur Erreichung dieses Ziels ist es wichtig, dass die 
Bestimmungen der Kennzeichnung und Registrierung der Tiere eingehalten werden.

Grundregel 9:

Jeder Halter von Rindern, Schafen und Ziegen, sowie Schweinen ist dazu verpflichtet seine Tiere 
ordnungsgemäß zu kennzeichnen und die betreffenden Viehregister auf dem letzten Stand zu 
halten.

Der Ankauf, Verkauf, Import oder Export von nicht ordnungsgemäß gekennzeichneten Tieren ist 
verboten.

Ab dem 1. Januar 2005 sind im Rahmen der Betriebsprämienregelung je nach Tierhaltung folgende 
Bestimmungen einzuhalten:

Kennzeichnung und Registrierung von Rindern

B.1.1. Die Kennzeichnung von Rindern besteht im Anbringen einer offiziellen Ohrmarke an beide Ohren, sowie 
in der Erstellung eines Rinderpasses

Jeder Halter von Rindern ist gehalten, unter eigener Verantwortung die Kennzeichnung seiner Tiere 
durch das Anbringen der Ohrmarken durchzuführen, ehe sie das Alter von 7 Tagen erreicht haben, und 
in jedem Fall bevor sie den Betrieb verlassen auf dem sie geboren wurden.

Die Ohrmarken sind schriftlich beim Landwirtschaftsminister zu bestellen.

Die Ohrmarken sind in der Reihenfolge der Serien anzubringen und sind ausschließlich zur Kennzeich-
nung der Rinder des Betriebes zu verwenden, dem sie vom Landwirtschaftsminister zugesandt worden 
sind. Sie können nicht an Dritte weitergegeben werden.

Verliert ein Tier eine Ohrmarke, ist der Halter verpflichtet ohne Verzug eine neue Ohrmarke mit der 
gleichen offiziellen Kennnummer zu bestellen. Nach Erhalt dieser Marke ist sie unverzüglich an das Tier 
anzubringen.

Für jede verteilte neue Ohrmarkennummer wird eine Geburtsmeldung mitgeliefert zur Meldung des Kal-
bes an die zentrale Datenbank. Nachdem die Geburtsmeldung an den Landwirtschaftsminister einge-
sandt wurde, wird vom Landwirtschaftsminister ein Identifizierungsdokument ausgestellt. Dieses Identi-
fizierungsdokument besteht aus drei verschiedenen, abtrennbaren Teilen:

- dem Ausgangsabschnitt, welcher beim Verlassen des Betriebs auszufüllen ist.

 - dem Rinderpass, welcher die Präsenz eines Tieres im Betrieb dokumentiert und das Tier bei jedem 
Wechsel des Betriebs begleiten muss.

- dem Seitenabschnitt des Halters. Dieses Teil muss während 3 Jahren nachdem das Tier den Betrieb 
verlassen hat vom Besitzer aufbewahrt werden. Dieser letzte Teil beinhaltet eine Sanitärvignette wel-
che den Rinderpass aufgeklebt wird wenn ein Tier den Betrieb verlässt.   

Bei der Geburt eines Rindes und nach seiner Kennzeichnung, ist der Halter dazu verpflichtet  die Ge-
burtsmeldung auszufüllen und an den Landwirtschaftsminister zurückzusenden zwecks Ausstellung des 
endgültigen Identifizierungsdokumentes.

Aus EU-Mitgliedstaaten importierte Tiere behalten ihre Herkunftsohrmarken und müssen von einem von 
der Veterinärbehörde des Ursprungslandes ausgestellten Gesundheitszeugnisses und einem offiziellen 
Rinderpass des Herkunftslandes begleitet sein. Diese Dokumente sind, zwecks Ausgabe eines neuen 
Identifizierungsdokumentes an den Landwirtschaftsminister zu senden, es sei denn die importierten 
Tiere sind zur sofortigen Schlachtung bestimmt.

Aus Drittstaaten importierten Tieren sind zusätzlich zu den Ohrmarken des Ursprungslandes, offizielle 
luxemburgische Ohrmarken anzubringen, welche auf Anfrage zu diesem Zweck vom Landwirtschafts-
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B.1.2.

minister zur Verfügung gestellt werden. Die Ohrmarken  sind nach der Veterinärkontrolle innerhalb von 
15 Tagen vom Halter anzubringen, in jedem Fall vor jeder Bewegung des Tieres. Eine neue Identifi-
zierung ist jedoch nicht nötig wenn der Zielort ein Schlachthof auf dem Gebiet des Großherzogtums 
Luxemburg ist.

Es ist verboten Ohrmarken von Hand zu ändern oder zu fälschen

Verlässt ein Tier den Betrieb, muss der Ausgangsabschnitt ausgefüllt werden und an den Landwirt-
schaftsminister geschickt werden. Außer der Unterschrift des Käufers und des Abgangsdatums, muss 
der Ausgangsabschnitt auch Angaben über die Herde des Übernehmers, oder in Ermangelung  dessen 
Herdennummer, den Namen und die Adresse des Übernehmers enthalten.

Der Rinderpass, mit der Sanitärvignette, muss dem Käufer übergeben werden. Er begleitet das Tier 
während des Transportes und muss:

-	 bei Verkauf im Inland dem neuen Besitzer übergeben werden
-	 bei Verkauf in ein anderes EU Land, dem neuen Besitzer übergeben werden, welcher ihn in seinem 
Land an die für die Registrierung zuständige Dienststelle weiterleitet

-	 bei Verkauf in einen Drittstaat dem Veterinärinspektor übergeben werden
-	 bei Schlachtung an den offiziellen Tierarzt des Schlachthofes übergeben werden
-	 bei Schlachtung auf dem Hof, an den für die Fleischbeschau zuständigen Tierarzt übergeben wer-
den

-	 bei Verendung des Tieres, an den Fahrer der mit der Kadaverbeseitigung beauftragten Firma überge-
ben werden.

Die verschiedenen Akteure müssen den Rinderpass an den Landwirtschaftsminister weiterleiten. Falls 
bei Schlachtung für den eigenen Bedarf auf dem Hof keine Fleischbeschau vorgenommen wird, muss 
der Rinderpass innerhalb von 7 Tagen dem Landwirtschaftsminister mit dem betreffenden  Vermerk 
zugesandt werden.

Es ist verboten ein nicht ordnungsgemäß gekennzeichnetes Rind oder Rind welches nicht mit einem 
gültigen Rinderpass begleitet ist zu kaufen oder zu verkaufen. Bei jedem Transport eines Tieres ist die 
Gültigkeit des Rinderpasses sowie dessen Übereinstimmung mit dem Signalement des Tieres von allen 
Betroffenen zu überprüfen.

Es ist verboten, einen  Rinderpass zu ändern, zu vervollständigen oder zu fälschen. Im Falle von fehler-
haften Angaben im Rinderpass, muss das Dokument an den Landwirtschaftsminister mit Angabe der 
vorzunehmenden Änderungen zurückgeschickt werden. 

Die verschiedenen Dokumente über die Geburten und die Bewegungen der Rinder müssen innerhalb 
von 7 Tagen an den Landwirtschaftsminister geschickt werden. Die Identifizierungsdokumente werden 
innerhalb von 15 Tagen nach Erhalt dieser Dokumente betreffend Geburt, Kauf oder einer Änderung, 
vom Landwirtschaftsminister ausgestellt.  

Die noch nicht ausgefüllten Geburtsmeldungen müssen den Ohrmarken entsprechen, welche der Land-
wirt vorrätig hat.

Falls ein Besitzer die Rinderhaltung oder -Zucht aufgibt, muss er den Landwirtschaftsminister darüber in 
Kenntnis setzen, damit der zuständige Veterinärinspektor die nicht genutzten Ohrmarken und Geburts-
meldungen einsammeln kann.

Die Registrierung wird in einem Viehregister und einer zentralen Informatik-Datenbank (SANITEL) ver-
waltet.

Das Identifizierungsdokument besteht aus drei verschiedenen, abtrennbaren Teilen:

- 	dem Ausgangsabschnitt, welcher beim Verlassen des Betriebs auszufüllen ist.

- 	dem Rinderpass, welcher die Präsenz eines Tieres im Betrieb dokumentiert und das Tier bei jedem 
Wechsel des Betriebs begleiten muss.

- 	dem Seitenabschnitt des Halters. Dieses Teil muss während 3 Jahren nachdem das Tier den Betrieb 
verlassen hat vom Besitzer aufbewahrt werden. Dieser letzte Teil beinhaltet eine Sanitärvignette wel-
che den Rinderpass aufgeklebt wird wenn ein Tier den Betrieb verlässt.   

Die Bewegungen der Rinder müssen innerhalb von 7 Tagen an den Landwirtschaftsminister geschickt 
werden. Die Identifizierungsdokumente werden innerhalb von 15 Tagen nach Erhalt dieser Dokumente 
betreffend Geburt, Kauf oder einer Änderung, vom Landwirtschaftsminister ausgestellt.

Es ist verboten, einen  Rinderpass zu ändern, zu vervollständigen oder zu fälschen. Im Falle von fehler-
haften Angaben im Rinderpass, muss das Dokument an den Landwirtschaftsminister mit Angabe der 
vorzunehmenden Änderungen zurückgeschickt werden.  

B.1.3.

B.1.4.

B.1.5.
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B.1.6. Jeder Landwirt ist verpflichtet von Hand oder elektronisch ein Viehregister zu führen dessen Format 
vom Landwirtschaftsminister anerkannt ist. Dieses Register enthält alle Informationen über die Her-    
kunft, die Kennzeichnung und, falls relevant, die Bewegungen der Rinder die im Besitz des Betriebs-
leiters waren.

Die Viehregister müssen jeden Moment für Kontrollzwecke zur Verfügung stehen. Ein Viehregister darf 
frühestens 3 Jahre nach dem Abgang aller darin eingetragenen Tiere zerstört werden.

Kennzeichnung und Registrierung von Ferkel und Schweine

B.1.7. Die Kennzeichnung der Schweine erfolgt durch das Anbringen:

-	 einer Ohrmarke mit offizieller Kennnummer am rechten Ohr beim Ferkel auf dem Zuchtbetrieb

-	 einer Ohrmarke mit der Betriebsnummer am linken Ohr beim Schwein auf dem Betrieb des Vor-Mäs-
ters

-	 der Betriebsnummer auf dem Rücken des Schweins mittels eines Stempels beim Schwein auf dem 
Mastbetrieb. Bei Schweinen der Marque Nationale ist die Betriebsnummer auf beiden Schenkeln 
anzubringen.

Jeder Züchter ist verpflichtet unter seiner Eigenverantwortung die Kennzeichnung der Ferkel bis spätes-
tens am Ende der Stillzeit durchzuführen.

Die Ohrmarken sind in der Reihenfolge der Serien anzubringen und sind ausschließlich zur Kennzeich-
nung der Ferkel des Betriebs zu verwenden dem sie zugeteilt wurden.

Jeder Vor-Mäster ist verpflichtet unter Eigenverantwortung die Kennzeichnung der Schweine innerhalb 
von 15 Tagen nach dem Eingang und auf jeden Fall vor dem Verlassen des Betriebs durchzuführen

Unter Vorbehalt der Vorschriften betreffend die Marque Nationale für Schweinefleisch, ist jeder Mäster 
dazu verpflichtet unter seiner Verantwortung die Kennzeichnung mittels Stempel spätestens vor dem 
Verlassen des Betriebs durchzuführen.

Die Ohrmarken sind schriftlich beim Landwirtschaftsminister zu bestellen. Sie können nicht an Dritte 
übertragen werden.

Falls ein Ferkel oder Schwein seine Ohrmarke verloren hat, ist der Züchter oder Vor-Mäster verpflichtet 
sie durch eine Ohrmarke des eigenen Betriebs zu ersetzen.

Die aus Mitgliedstaaten der EU oder Drittstaaten eingeführten Ferkel und Schweine behalten ihre Her-
kunftsohrmarke. Zusätzlich erhalten sie eine neue Kennzeichnung im neuen Betrieb. 

Die eingeführten Ferkel und Schweine müssen von einem offiziellen Gesundheitszeugnis des Her-     
kunftslandes begleitet sein.

Eine neue Kennzeichnung ist jedoch nicht nötig falls der Bestimmungsort der eingeführten Ferkel und 
Schweine ein Schlachthof auf dem Gebiet des Großherzogtums Luxemburg ist.

Sind mehr als 30% der Tiere nicht gekennzeichnet, wird die Nicht-Einhaltung der Bestimmungen als 
Vorsatz gewertet.

Es ist verboten Ohrmarken von Hand zu ändern oder zu fälschen.

Jedes aus kommerziellen Gründen bewegte Ferkel oder Schwein muss von einer Transportbescheini-
gung begleitet sein. Das Original dieses Dokumentes ist dem neuen Besitzer zu überlassen, während 
eine Kopie vom vorherigen Besitzer aufbewahrt wird.

Es ist verboten, ein nicht ordnungsgemäß gekennzeichnetes Ferkel oder Schwein zu kaufen oder zu 
verkaufen.

Falls ein Besitzer die Haltung von Ferkeln und/oder Schweinen aufgibt, muss er den Landwirtschafts-
minister darüber in Kenntnis setzen, damit der zuständige Veterinärinspektor gegebenenfalls die nicht 
genutzten Ohrmarken und den Schlaghammer einsammeln kann.

Jeder Besitzer von Ferkeln und/oder Schweinen ist verpflichtet von Hand oder elektronisch ein Viehre-
gister zu führen dessen Format vom Landwirtschaftsminister anerkannt ist. Dieses Register enthält die 
aktuelle Liste der Ferkel und/oder Schweine auf dem Betrieb, sowie die Ein- und Abgänge mit der Zahl 
der bewegten Ferkel oder Schweine, die Herkunft und die Bestimmung der Ferkel oder Schweine sowie 
das Datum, an dem die Bewegungen stattfanden.

Die Zuchtschweine sind individuell mit Angabe der offiziellen Kennzeichnungsnummer, und des Ge-
schlechts im Zuchtschweineregister einzutragen. 

Beide Register müssen jederzeit für Kontrollzwecke zur Verfügung stehen und dürfen frühestens 3 Jah-
re nach dem Abgang aller eingetragenen Tiere zerstört werden.

B.1.8.

B.1.9.

B.1.10.

B.1.11.
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Kennzeichnung und Registrierung von Schafen und Ziegen

Die Bestimmungen zur Kennzeichnung und Registrierung von Schafen und Ziegen sind neu. Die 
Verordnung (EG) Nr. 21/2004 zur Einführung eines Systems zur Kennzeichnung und Registrierung 
von Schafen und Ziegen und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 sowie der Richtli-
nien 92/102/EWG und 64/432/EWG wurde durch das Großherzogliche Reglement vom 6. Mai 2004 
betreffend der Kennzeichnung und Registrierung von Schafen und Ziegen umgesetzt. 

Die Kennzeichnung und Registrierung der Schafe und Ziegen gilt im Rahmen der Betriebsprämie  
seit dem 9. Juli 2005.

B.1.12.
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Die Kennzeichnung der Schafe und Ziegen besteht im Anbringen einer Ohrmarke mit der offiziellen 
Kennnummer an beiden Ohren der jeweiligen Tiere.

Jeder Schaf- oder Ziegenhalter ist verpflichtet, unter eigener Verantwortung, seine Tiere durch Anbring-
en der Ohrmarken vor dem Alter von 6 Wochen, aber auf jeden Fall vor dem Verlassen des Betriebs in 
dem sie geboren wurden, zu kennzeichnen.

Die Ohrmarken sind in der Reihenfolge der Serien anzubringen und sind ausschließlich zur Kennzeich-
nung von Schafen und Ziegen des Betriebs zu verwenden, dem sie zugesandt worden sind. Sie können 
nicht an Dritte weitergegeben werden.

Die Ohrmarken sind schriftlich beim Landwirtschaftsminister zu bestellen.

Verliert ein Schaf oder eine Ziege eine Ohrmarke, ist der Halter verpflichtet, ohne Verzug eine neue 
Ohrmarke mit der gleichen offiziellen Kennnummer zu bestellen. Nach Erhalt dieser Marke ist sie unver-
züglich an das Tier anzubringen.

Die aus einem EU-Mitgliedsland eingeführten Schafe und Ziegen behalten ihre Herkunftsohrmarke und 
müssen von einem offiziellen Gesundheitszeugnis des Herkunftslandes begleitet sein.

Die aus Drittstaaten eingeführten Schafe und Ziegen müssen zusätzlich zu der Kennzeichnung des 
Herkunftslandes mit luxemburgischen Ohrmarken gekennzeichnet werden. Diese Ohrmarken müssen 
innerhalb von 14 Tagen nach dem Import angebracht werden, auf jeden Fall aber vor jedweder Bewe-
gung des Tieres.

Eine neue Kennzeichnung ist jedoch nicht nötig falls der Bestimmungsort ein Schlachthof auf dem Ge-
biet des Großherzogtums Luxemburg ist.

Sind mehr als 30% der Tiere nicht gekennzeichnet, wird die Nicht-Einhaltung der Bestimmungen als 
Vorsatz gewertet.

Es ist verboten Ohrmarken von Hand zu ändern oder zu fälschen.

Jedes aus kommerziellen Gründen bewegte(s) Schaf oder Ziege muss von einer Transportbeschei-
nigung begleitet sein. Das Original dieses Dokumentes ist dem neuen Besitzer zu überlassen der es 
während mindestens 3 Jahren aufbewahren muss. Eine Kopie ist vom vorherigen Besitzer aufzubewah-
ren.

Falls ein Besitzer die Haltung von Schafen oder Ziegen aufgibt, muss er den Landwirtschaftsminister in-
formieren, damit der zuständige Veterinärinspektor die nicht genutzten Ohrmarken einsammeln kann.

Jeder Besitzer von Schafen oder Ziegen ist verpflichtet, von Hand oder elektronisch ein Viehregister zu 
führen dessen Format vom Landwirtschaftsminister anerkannt ist. Dieses Register enthält alle Informa-
tionen betreffend Herkunft, Kennzeichnung, Geburtdatum,  Geschlecht, Rasse, Genotyp, Namen und 
Adresse des Ankäufers.

Das Viehregister muss jederzeit für Kontrollzwecke zur Verfügung stehen und darf frühestens 3 Jahre 
nach dem Abgang aller darin eingetragenen Tiere zerstört werden

B.1.13.

B.1.15.

B.1.14.

B.1.16.
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B.2. Grundanforderungen betreffend der Lebensmittelsicherheit

Der Einsatz von Wachstumshormonen ist verboten gemäß Großherzoglichem Reglement vom 11. 
September 1997 betreffend die umzusetzenden Kontrollmaßnahmen hinsichtlich von bestimmten 
Substanzen und deren Rückstände in lebenden Tieren und tierischen Produkten, sowie gemäß 
Großherzoglichem Reglement vom 11. Oktober 1997 über das Verbot des Einsatzes von bestimm-
ten Substanzen mit hormoneller oder thyreostatischer Wirkung und von ß-Antagonisten in der Tier-
haltung.

Grundregel 10:

Der Einsatz von Wachstumshormonen ist verboten.

Die Verabreichung zu therapeutischen Zwecken ist in ganz bestimmten Fällen erlaubt, muss aber 
vom verantwortlichen Tierarzt, bzw. unter seiner Aufsicht erfolgen. Die Behandlung ist vom Tier-
arzt in ein Register einzutragen.

Ab dem 1. Januar 2006 sind folgende Bestimmungen vom Landwirt einzuhalten:

B.2.1. Die Verabreichung, gleich in welcher Form, an Nutztiere oder Tiere der Aquakultur von Stoffen mit thy-
reostatischer, östrogener, androgener, oder gestogener Wirkung sowie von ß-Agonisten ist verboten.

Das Halten von Nutztieren und Tieren der Aquakultur in einem Betrieb, sofern sie nicht unter amtlicher 
Aufsicht stehen, die Vermarktung oder die Schlachtung, im Hinblick auf den menschlichen Verzehr von 
Nutztieren oder Tieren der Aquakultur, die Stoffe mit thyreostatischer, östrogener, androgener, oder 
gestogener Wirkung sowie  ß-Agonisten enthalten, oder in denen das Vorhandensein solcher Stoffe 
festgestellt worden ist, ist verboten. Es sei denn, sie wurden nachweislich aus therapeutischen Gründen 
behandelt.

Die Vermarktung, im Hinblick auf den menschlichen Verzehr von Tieren der Aquakultur, denen Stoffe mit 
thyreostatischer, östrogener, androgener, oder gestogener Wirkung sowie von ß-Agonisten verabreicht 
worden sind, sowie von Verarbeitungserzeugnissen aus diesen einer Behandlung unterzogenen Tieren, 
ist verboten.

Die Vermarktung von Fleisch von Tieren welche Stoffe mit thyreostatischer, östrogener, androgener, 
oder gestogener Wirkung sowie ß-Agonisten enthalten, oder in denen das Vorhandensein solcher Stoffe 
festgestellt worden ist, ist verboten.

Die Verarbeitung von Fleisch von Tieren welche Stoffe mit thyreostatischer, östrogener, androgener, 
oder gestogener Wirkung sowie ß-Agonisten enthalten, oder in denen das Vorhandensein solcher Stoffe 
festgestellt worden ist, ist verboten.

Die Verabreichung zu therapeutischen Zwecken an Nutztiere von 17-ß Östradiol, Testosteron, und 
Progesteron oder von Derivaten dieser Stoffe, die nach der Resorption an der Verabreichungsstelle 
durch Hydrolyse leicht wieder in die Ausgangsverbindung zurückgeführt werden, können zugelassen 
werden. Die zur therapeutischen Behandlung verwendeten Tierarzneimittel müssen den Vermarktungs-
vorschriften  des Großherzoglichen Reglements vom 15. Januar 1993 genügen und dürfen nur von 
einem Tierarzt durch Injektion oder zur Behandlung von Funktionsstörungen  der Eierstöcke in Form 
von Vaginalspiralen, auf keinen Fall aber durch Implantation, und nur an eindeutig identifizierte Nutztiere 
verabreicht werden.

Die Behandlung der identifizierten Tiere wird vom verantwortlichen Tierarzt registriert. Dieser trägt in ein 
Register mindestens folgende Angaben ein:

- Art der Behandlung
- Art der zugelassenen Erzeugnisse
- Zeitpunkt der Behandlung
- Identität der behandelten Tiere

Dieses Register ist der zuständigen Behörde auf Verlangen zugänglich zu machen.

Die Verabreichung zu therapeutischen Zwecken von zugelassenen  Tierarzneimittel, die folgendes ent-
halten, können auch zugelassen werden:

i)	Allyltrenbolon, das oral zu verabreichen ist, oder ß-Agonisten für die Verabreichung an Equiden oder 
Heimtiere, sofern sie entsprechend den Angaben des Herstellers verwendet werden.

B.2.2.

B.2.3.

B.2.4.

B.2.5.

B.2.6.

B.2.7.

B.2.8.
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ii)	 ß-Agonisten, wobei die Verabreichung durch Injektion zur Induktion der Tokolyse bei weiblichen Rin-
dern zum Zeitpunkt des Abkalbens erfolgt.

Diese Verabreichung darf nur von einem Tierarzt bzw. bei Tierarzneimitteln im Sinne der Ziffer i) nur 
unter seiner unmittelbaren Aufsicht vorgenommen werden. Der verantwortliche Tierarzt trägt diese Be-
handlung in ein Register ein, wobei er mindestens folgende Angaben macht:

- Art der Behandlung
- Art der zugelassenen Erzeugnisse
- Zeitpunkt der Behandlung
- Identität der behandelten Tiere

Der Züchter darf keine ß-Agonisten enthaltenden Tierarzneimittel, die zum Zwecke der Induktion der 
Tokolyse verwendet werden können, in seinem Besitz haben.

Unbeschadet von Punkt ii) ist jedoch eine therapeutische Behandlung untersagt im Falle von für den 
Einsatz in der Produktion bestimmten Nutztieren, wozu auch ausgediente Zuchttiere gehören.

Die Verabreichung von Tierarzneimitteln mit östrogener, androgener oder gestogener Wirkung an Nutz-
tiere zur tierzüchterischen Behandlung ist zugelassen gemäss dem Großherzoglichen Reglement vom 
15. Januar 1993. Sie dürfen nur durch einen Tierarzt an eindeutig identifizierte Tiere verabreicht werden. 
Der verantwortliche Tierarzt  trägt diese Behandlung in ein Register ein.

Die Brunstsynchronisation sowie die Vorbereitung von Spender- und Empfängertieren auf die Implanta-
tion von Embryonen muss nicht vom Tierarzt selbst, sondern lediglich unter seiner Aufsicht durchgeführt 
werden. 

In der Aquakultur können die Setzlinge während der ersten 3 Monate zur sexuellen Inversion mit nach 
dem Großherzoglichen Reglement vom 15. Januar 1995 zugelassenen Stoffen mit androgener Wir-
kung behandelt werden.

In diesen Fällen stellt der Tierarzt eine einmalige Verschreibung mit Angabe der geplanten Behandlung 
und der benötigten Menge des Erzeugnisses aus und registriert die verschriebenen Erzeugnisse.

Eine tierzüchterische Behandlung ist jedoch untersagt im Falle von für den Einsatz in der Produktion 
bestimmten Nutztieren, wozu auch in der Mastphase befindliche ausgediente Zuchttiere gehören.

Im Hinblick auf den Handel ist die Vermarktung von Zuchttieren und ausgedienten Zuchttieren, die 
während der Zuchtphase einer Behandlung gemäß Punkt B.2.6 bis B.2.9 unterzogen wurden, oder die 
Anbringung des Gemeinschaftsstempels auf dem Fleisch solcher Tiere sofern die vorgesehenen Be-
dingungen und die Mindestwartefristen (mehr als 15 Tage nach Ende der Behandlung) oder die in der 
Genehmigung der Vermarktung vorgesehenen Wartefristen eingehalten wurden, erlaubt.

Der Handel mit wertvollen Pferden, insbesondere Renn-, Sport-, oder Zirkuspferden, sowie mit zum 
Decken oder für Ausstellungen bestimmten Pferden, einschließlich registrierten Tieren den zu therapeu-
tischen Zwecken Tierarzneimittel verabreicht wurden, die Allyltrenbolon oder ß-Agonisten enthalten, ist 
jedoch bereits vor Ablauf der Wartefrist möglich, sofern die Bedingungen für die Verabreichung erfüllt 
und Art und Zeitpunkt der Behandlung in den Begleitpapieren vermerkt sind.

Fleisch oder Erzeugnisse von Tieren, denen gemäß den vorgesehenen Ausnahmebestimmungen Stof-
fe mit östrogener, androgener, oder gestogener Wirkung oder ß-Agonisten verabreicht worden sind, 
dürfen im Hinblick auf den menschlichen Verzehr nur vermarktet werden, wenn die betreffenden Tiere 
mit Tierarzneimitteln behandelt wurden die den gesetzlichen Vorschriften genügen, und sofern die vor-
gesehene Wartefrist vor der Schlachtung der Tiere eingehalten wurde.

B.2.9.

B.2.10.
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B.3. Grundanforderungen betreffend der Bekämpfung von Tierkrankheiten

Bestimmte Tierkrankheiten können rasch epizootische Ausmaße annehmen. Die damit einherge-
hende hohe Sterblichkeit und die dabei auftretenden Störungen können die Wirtschaftlichkeit der 
tierischen Erzeugung stark beeinträchtigen. Um eine erfolgreiche Seuchenbekämpfung  zu gewähr-
leisten und einer Seuchenverschleppung vorzubeugen, sind die Grundanforderungen betreffend der 
Bekämpfung von Tierkrankheiten einzuhalten.

Grundregel 11:

Die Verfütterung von aus Tieren gewonnenen Proteinen an für die Nahrungsmittelproduktion ge-
haltenen, gemästeten oder gezüchteten Nutztiere ist verboten, um einer transmissiblen spongi-
formen Enzephalopathie (TSE-Krankheit) vorzubeugen.

Grundregel 12:

Zur Bekämpfung von Tierkrankheiten, sind ansteckende Tierkrankheiten unverzüglich und zwing-
end der Veterinärverwaltung zu melden. 

Ab dem 1. Januar 2006 sind folgende Bestimmungen vom Landwirt einzuhalten:

B.3.1
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Die Verfütterung von aus Tieren gewonnenen Proteinen an für die Nahrungsmittelproduktion gehaltene, 
gemästete oder gezüchtete  Nutztiere, ist verboten.

Das Verbot gilt  in bestimmten Fällen nicht für die Verfütterung von Fischmehl an Tiere die keine Wieder-
käuer sind, der Verwendung von Gelatine welche aus Wiederkäuern hergestellt wurde zur Ummantelung 
der Zusätze, von Dicalciumphosphat, und hydrolisierten Proteinen, für die Verfütterung von Milch und 
Milchprodukten an für die Nahrungsmittelproduktion gehaltene, gemästete oder gezüchtete  Nutztiere.

Das Inverkehrbringen, der Handel, der Import aus Drittstaaten und der Export in Drittstaaten von zur 
Verfütterung verarbeiteten Tierproteinen an für die Nahrungsmittelproduktion gehaltene, gemästete 
oder gezüchtete  Nutztiere ist verboten.

Alle Rinder, welche älter als 30 Monate sind und zur Notschlachtung vorgeführt werden, oder auf Ver-
dacht einer Krankheit oder einer Störung ihres Gesamtzustandes der dazu führen könnte dass das 
Fleisch nicht mehr für den menschlichen Verzehr geeignet wäre, oder auf dem Betrieb oder während 
dem Transport verendete Tiere, jedoch nicht für den menschlichen Verzehr geschlachtete Tiere oder 
zur normalen Schlachtung geführte Tiere, oder Tiere die im Rahmen der Aktion „Kauf zur Zerstörung“ 
zur Schlachtung geführt wurden, sind einem Schnelltest zur epidemiologischen Überwachung der TSE 
zu unterziehen. 

Bei Rindern:

Die Risikomaterialien wie der Schädel, einschließlich Gehirn und Augen, die Tonsillen (Mandeln) und 
die Wirbelsäule, mit Ausnahme der Kaudalwirbeln, aber einschließlich der Spinalganglien und des Rük-
kenmarkes von über 12 Monate alten Rindern sowie die Eingeweide von Duodenum bis Rektum von 
Rindern aller Altersklassen sind zu entfernen und vollständig zu beseitigen.

Bei Ziegen und Schafen:

Die Risikomaterialien wie der Schädel einschließlich Gehirn und Augen, die Tonsillen, und das Rücken-
mark  von Schafen und Ziegen die über 12 Monate alt sind oder bei denen ein bleibender Schneidezahn 
das Zahnfleisch durchbrochen hat, sowie die Milz von Schafen und Ziegen aller Altersklassen sind zu 
entfernen und vollständig zu beseitigen.

Jedes TSE-verdächtige Tier ist der zuständigen Behörde unverzüglich zu melden.

TSE verdächtige Tiere werden bis zum Vorliegen der Ergebnisse einer von der zuständigen Behörde 
durchgeführten klinischen und epidemiologischen Untersuchung unter eine amtliche Verbringungsperre 
gestellt oder, zum Zwecke der Laboruntersuchung, unter amtlicher Überwachung getötet.

Besteht bei einem Rind in einem Betrieb ein BSE-Verdacht, so werden alle Rinder dieses Betriebs unter 
eine amtliche Verbringungssperre gestellt, bis die Untersuchungsergebnisse vorliegen.

B.3.3

B.3.2

B.3.4

B.3.5

B.3.6
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B.3.7 Besteht auf Grund objektiver Anhaltspunkte, wie der Ergebnisse von Tests, die in der Praxis eine Dif-
ferenzierung der verschiedenen TSE ermöglichen, bei einen Schaf oder einer Ziege in einem Betrieb, 
TSE-Verdacht, werden alle anderen Schafe und Ziegen dieses Betriebs unter eine amtliche Verbring-
ungssperre gestellt, bis die Untersuchungsergebnisse vorliegen.

Bestehen Anhaltspunkte dafür, dass der Betrieb in dem das Tier bei Auftreten des BSE-Verdachts ge-
halten wurde, wahrscheinlich nicht der Betrieb ist in dem das Tier mit BSE hätte infiziert werden kön-
nen, so kann die zuständige Behörde beschließen, dass nur das seuchenverdächtige Tier unter eine 
amtliche Verbringungssperre gestellt wird. Die zuständige Behörde kann auch, wenn dies als notwendig 
erachtet wird, beschließen, dass andere Betriebe, oder nur der Betrieb in dem die Infektion erfolgt ist, je 
nach den epidemiologischen Informationen, unter amtliche Überwachung gestellt werden.

Befindet die zuständige Behörde, dass die Möglichkeit einer TSE-Infektion  nicht ausgeschlossen wer-
den kann, so wird das Tier, wenn es noch lebt, getötet, das Gehirn sowie alle anderen von der zustän-
digen Behörde gegebenenfalls bestimmten Gewebe werden entfernt und zur Untersuchung nach den 
festgelegten Untersuchungsmethoden an ein amtlich zugelassenes Labor, das nationale Referenzlabor 
oder das gemeinschaftliche Referenzlabor weitergeleitet.

Bei amtlicher Bestätigung eines TSE-Falls werden unverzüglich folgende Maßnahmen getroffen:

a)	Alle Körperteile des Tieres, mit Ausnahme des für die Aufzeichnungen aufbewahrten Materials wer-
den vollständig und unschädlich beseitigt.

b)	Zur Identifizierung aller anderen gefährdeten Tiere werden Ermittlungen durchgeführt
c)	Alle Tiere und tierischen Erzeugnisse die bei den Ermittlungen nach Buchstabe b) als gefährdet iden-

tifiziert wurden, werden getötet und vollständig beseitigt.

Bis die Maßnahmen gemäß Absatz 1 Buchstaben b) und c) durchgeführt sind, steht der Betrieb, in dem 
das Tier zum Zeitpunkt der Bestätigung des TSE-Falls gehalten wurde, unter amtlicher Überwachung, 
und jede Verbringung von TSE-empfänglichen Tieren und daraus hergestellten tierischen Erzeugnissen 
aus dem bzw. in den Betrieb bedarf der Genehmigung der zuständigen Behörde, damit die betreffenden 
Tiere identifiziert und Herkunft und Verbleib der Tiere und tierischen Erzeugnisse unverzüglich festge-
stellt werden können.

Bestehen Anhaltspunkte dafür, dass der Betrieb, in dem das befallene Tier zum Zeitpunkt der Bestäti-
gung des TSE-Falls gehalten wurde, wahrscheinlich nicht der Betrieb ist in dem das Tier mit TSE infiziert 
wurde, so kann die zuständige Behörde beschließen, dass beide Betriebe oder nur der Betrieb, in dem 
die Infektion erfolgte, unter amtliche Überwachung gestellt werden.

Die Eigentümer sind für den Verlust von Tieren oder von tierischen Erzeugnissen, die getötet, bzw. be-
seitigt wurden, unverzüglich zu entschädigen.

Das Inverkehrbringen, oder gegebenenfalls die Einfuhr und Ausfuhr von Rindern, Schafen oder Ziegen 
sowie von ihrem Sperma, ihren Embryonen und ihren Eizellen unterliegt den gesetzlichen Bestimmung-
en. Die lebenden Tiere sowie ihre Embryonen und Eizellen sind im Falle von Einfuhren mit den entspre-
chenden gemeinschaftsrechtlich vorgeschriebenen Gesundheitsbescheinigungen zu versehen.

Das Inverkehrbringen der ersten Nachkommensgeneration TSE-verdächtiger oder TSE infizierter Tiere 
sowie des Spermas, der Embryonen und Eizellen TSE-verdächtiger oder TSE-infizierter Tiere unterliegt 
den gesetzlichen Bestimmungen.

Der Verdacht auf Maul- und Klauenseuche oder das Vorliegen von Maul- und Klauenseuche ist unver-
züglich dem zuständigen Veterinär-Inspektor zu melden.

Der zuständige Veterinär-Inspektor ist zwingend und unverzüglich von einem Verdacht auf Ausbruch 
einer der folgenden Seuchen zu benachrichtigen:

Rinderpest,
Pest der kleinen Wiederkäuer,
Vesikuläre Schweinekrankheit,
Epizootische Hämorrhagie der Hirsche,
Schaf- und Ziegenpocken (Capripox),
Vesikuläre Stomatitis,
Teschener Krankheit,
Dermatitis nodularis,
Rifttalfieber 

Die zuständige Behörde ist zwingend und unverzüglich von einem Verdacht, dass das Virus der Blau-
zungenkrankheit zirkuliert, oder der Bestätigung eines solchen Verdachts zu benachrichtigen

B.3.8
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B.4. Grundanforderungen betreffend dem Pflanzenschutz

Die Grundanforderungen im Bereich Pflanzenschutz dienen vorrangig dem Ziel des Schutzes der 
Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt. 

Grundregel 13:

Der Schutz der Gesundheit von Mensch und Tier sowie der Umwelt sind gegenüber dem Ziel der 
Produktionsverbesserung bei der Pflanzenerzeugung vorrangig.

Es ist notwendig sicherzustellen, dass die Pflanzenschutzmittel bei sachgemäßer Anwendung 
für den beabsichtigten Zweck hinreichend wirksam sind, keine unannehmbaren Auswirkungen 
auf Pflanzen oder Pflanzenerzeugnisse bzw. auf die Umwelt im allgemeinen und insbesondere 
keine schädlichen Auswirkungen auf die Gesundheit von Mensch und Tier oder das Grundwasser 
haben.

Folgende Bestimmungen sind ab dem 1. Januar 2006 im Einzelnen einzuhalten:

B.4.1 Es ist verboten, Pflanzenschutzmittel zu benutzen welche verbotene Aktivstoffe enthalten, sowie Pflan-
zenschutzmittel, die nicht zugelassen sind.

Die Anwendung der Pflanzenschutzmittel muss unter Einhaltung der Bedingungen und gesetzlichen 
Einschränkungen erfolgen, sowie der Bedingungen welche bei der Zulassung des Pflanzenschutzmit-
tels festgelegt wurden und welche auf dem Etikett erwähnt sind. 
Die Anwendung muss nach den guten Praktiken der Pflanzenschutzmittelanwendung erfolgen, sowie, 
soweit wie möglich der integrierten Bekämpfung.

Pflanzenschutzmittel der Klasse A (sehr giftige Stoffe, giftige Stoffe sowie ätzende Stoffe) oder der 
Klasse B (schädliche Stoffe und reizende Stoffe) sind in einem mit Schlüssel abgeschlossenen Ort 
aufzubewahren, zudem nur der Anwender Zutritt hat, oder dem zugelassenen Anwender im Falle der 
Stoffe der Klasse A.

Die Pflanzenschutzmittel müssen in einem Schrank oder einem adäquaten Ort, in den Originalverpak-
kungen, außer Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahrt werden.

Die Pflanzenschutzmittel dürfen nicht in einem Schrank oder Ort aufbewahrt werden, in dem Arzneimit-
tel, Nahrungsmittel oder Tierfutter aufbewahrt werden.

Der Anwender von Pflanzenschutzmittel muss insbesondere die Anordnungen beachten welche die 
Gesundheit von Mensch und Tier sowie die Umwelt schützen.

Die Verpackungen der Pflanzenschutzmittel sowie die Reste der Pflanzenschutzmittel müssen gemäß 
der Bestimmungen auf der Verpackung zerstört oder entsorgt werden, oder, in Ermangelung den ge-
setzlichen Bestimmungen,  betreffend der Abfallentsorgung entsorgt werden.

Den Überschuss an Mitteln, sowie die Reinigungswässer der Spülung der Verpackungen und der Ma-
schinen und Geräte welche zur Anwendung der Pflanzenschutzmittel benutzt wurden, müssen mit Was-
ser verdünnt werden und auf die behandelte Fläche ausgebracht werden.

B.4.2

B.4.3

B.4.4

B.4.5

B.4.6

B.4.7

B.4.8
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B.5. Grundanforderung an die Futtermittelsicherheit

Die Anforderungen an die Futtermittelsicherheit werden direkt durch gemeinschaftliches Recht ge-
regelt, und muss nicht über ein Großherzogliches Reglement erst in die nationale Gesetzgebung 
umgesetzt werden.

Grundregel 14:

Futtermittel, die nicht den in Verordnungen vorgeschriebenen Anforderungen genügen, dürfen 
nicht in den Verkehr gebracht werden oder an Tiere verfüttert werden, welche zur Nahrungsmit-
telproduktion dienen.

Ab dem 1. Januar 2006 ist folgende Bestimmung vom Landwirt einzuhalten:

B.5.1 Futtermittel, die nicht sicher sind, dürfen nicht in Verkehr gebracht oder an der Lebensmittelgewinnung 
dienende Tiere verfüttert werden.

Futtermittel gelten als nicht sicher in Bezug auf den beabsichtigten Verwendungszweck, wenn davon 
auszugehen ist, dass sie

- die Gesundheit von Mensch oder Tier beeinträchtigen können;

- bewirken, dass die Lebensmittel, die aus den der Lebensmittelgewinnung dienenden Tieren herge-
stellt werden, als nicht sicher für den Verzehr durch den Menschen anzusehen sind.

Gehört ein Futtermittel, bei dem festgestellt worden ist, dass es die Anforderungen an die Futtermittelsi-
cherheit nicht erfüllt, zu einer Charge, einem Posten oder einer Lieferung von Futtermitteln der gleichen 
Klasse oder Beschreibung, so ist davon auszugehen, dass sämtliche Futtermittel in dieser Charge, die-
sem Posten oder dieser Lieferung ebenfalls betroffen sind, es sei denn, bei einer eingehenden Prüfung 
wird kein Nachweis dafür gefunden, dass der Rest der Charge, des Postens oder der Lieferung die 
Anforderungen an die Futtermittelsicherheit nicht erfüllt.

Futtermittel, die spezifischen Bestimmungen der Gemeinschaft zur Futtermittelsicherheit entsprechen, 
gelten hinsichtlich der durch diese Bestimmungen abgedeckten Aspekte als sicher.
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C.1. Grundanforderungen betreffend den Tierschutz

Die Grundanforderungen des Tierschutzes können wie folgt zusammengefasst werden:

Grundregel 15:

Die elementaren Maßgaben des Tierschutzes hinsichtlich Hygiene, Fütterung und Pflege müssen 
eingehalten werden.

Der Eigentümer oder Halter trifft alle geeigneten Maßnahmen, um das Wohlergehen seiner Tiere 
zu gewährleisten und um sicherzustellen, dass den Tieren keine unnötigen Schmerzen, Leiden 
oder Schäden zugefügt werden.

Ab dem 1. Januar 2007 sind folgende Bestimmungen einzuhalten:

Tierschutz im Bereich der Kälberhaltung

C.1.1 Über 8 Wochen alte Kälber dürfen nicht in Einzelbuchten gehalten werden, es sei denn es liegt eine 
tierärztliche Bescheinigung darüber vor, dass das betreffende Tier gesundheits- oder verhaltensbedingt 
abgesondert werden muss, um behandelt werden zu können. In jedem Fall entspricht die Breite der 
Einzelbucht zumindest der Widerristhöhe des Kalbes in Standposition und die Länge der Einzelbucht 
zumindest der Körperlänge, gemessen von der Nasenspitze  bis zum kaudalen Rand des Tuber ischii 
(Spitze des Hinterteils), multipliziert mit 1,1.

Einzelbuchten für Kälber (außer für die Absonderung kranker Tiere) dürfen keine festen Wände haben, 
sondern müssen mit durchbrochenen Seitenwänden ausgestattet sein, die einen direkten Sichtkontakt 
und Berührungskontakt der Kälber ermöglichen.

Für Kälber in Gruppenhaltung ist die jedem Kalb uneingeschränkt verfügbare Fläche zumindest gleich 
1,5 m2 für jedes Kalb mit einem Lebendgewicht von weniger als 150 kg, zumindest 1,7 m2 für jedes 
Kalb mit einem Lebendgewicht von mehr als 150 kg, aber weniger als 220 kg, und zumindest 1,8 m2 für 
jedes Kalb mit einem Lebendgewicht von über 220 kg

Das für den Bau von Stallungen, insbesondere Buchten  und Einrichtungen, verwendete Material, mit 
dem die Kälber in Berührung kommen können, muss für die Tiere ungefährlich sein und sich gründlich 
reinigen und desinfizieren lassen.

Solange keine einschlägigen Gemeinschaftsregeln vorliegen, sind, zur Vermeidung elektrischer Schläge, 
elektrische Leitungen und Geräte nach den geltenden einzelstaatlichen Vorschriften einzubauen.

Durch Wärmedämmung, Heizung und Belüftung des Gebäudes muss gewährleistet sein, dass Luft-
zirkulation, Staubgehalt der Luft, Temperatur, relative Luftfeuchtigkeit und Gaskonzentration in einem 
Bereich gehalten werden, der für die Kälber unschädlich ist.

Alle automatischen Anlagen und sonstigen Maschinen und Geräte, von denen Gesundheit und Wohl-
befinden der Tiere abhängen, sind mindestens einmal am Tag zu inspizieren. Festgestellte Störungen 
sind unverzüglich zu beheben. Ist dies nicht möglich, so sind geeignete Vorkehrungen zu treffen, um 
die Gesundheit und das Wohlbefinden der Kälber bis zur Behebung des Defekts zu schützen, indem 
insbesondere alternative Fütterungsmethoden angewandt werden und für die Aufrechterhaltung eines 
zufriedenstellenden Stallklimas gesorgt wird.
Bei künstlichen Belüftungssystemen muss ein geeignetes Ersatzsystem vorgesehen sein, um für den 
Fall ihres Versagens eine ausreichende Erneuerung der Luft zur Aufrechterhaltung der Gesundheit und 
des Wohlbefindens der Kälber zu gewährleisten; darüber hinaus muß eine Alarmvorrichtung eingebaut 
sein, die dem Tierhalter den Systemausfall meldet. Die Alarmvorrichtung ist regelmäßig zu testen.

Die Kälber dürfen nicht in ständiger Dunkelheit gehalten werden. Zu diesem Zweck ist im Hinblick auf 
ihre verhaltensmäßigen und physiologischen Bedürfnisse unter Berücksichtigung der unterschiedlichen 
klimatischen Bedingungen eine angemessene natürliche oder künstliche Beleuchtung vorzusehen; die 
künstliche Beleuchtung muss zumindest der normalen natürlichen Beleuchtung zwischen 9.00 und 
17.00 Uhr entsprechen. Ferner muß eine geeignete (fest installierte oder bewegliche) Beleuchtung zur 
Verfügung stehen, die ausreicht, um die Kälber jederzeit inspizieren zu können.

Kälber in Stallhaltung müssen mindestens zweimal täglich, Kälber in Weidehaltung mindestens einmal 
täglich von ihrem Besitzer oder Betreuer beobachtet werden. Kälber mit Anzeichen einer Krankheit oder 
Verletzung sind unverzüglich zu behandeln. Sprechen die betreffenden Tiere auf die Behandlung des 

C.1.8

C.1.7

C.1.6

C.1.5

C.1.4

C.1.3

C.1.2
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C.1.9

Tierhalters nicht an, so ist so schnell wie möglich einen Tierarzt hinzuzuziehen. Kranke oder verletzte 
Tiere sind falls erforderlich in geeigneten Stallungen mit trockener, weicher Einstreu abzusondern.

Die Stallungen müssen so angelegt sein, dass jedes Kalb sich mühelos hinlegen, liegen und sich putzen 
kann

Kälber dürfen nicht angebunden werden. Von dieser Regelung ausgenommen sind Kälber in Gruppen-
haltung, die während der Milch- oder Milchaustauschertränke für höchstens eine Stunde angebunden 
werden können. Die Anbindevorrichtung darf die Tiere nicht verletzen und ist regelmäßig zu überprüfen 
und falls erforderlich zu regulieren, um einen beschwerdenfreien Sitz zu gewährleisten. Sie muss so 
beschaffen sein dass sich die Tiere nicht strangulieren oder verletzen können und die unter Punkt C.1.9 
vorgesehene Bewegungsfreiheit gewährleistet ist.

Stallungen, Buchten, Einrichtungen und Gerätschaften sind in geeigneter Weise zu säubern und zu de-
sinfizieren, um einer gegenseitigen Ansteckung der Kälber und dem Auftreten von Krankheitserregern 
vorzubeugen. Ausscheidungen und nicht gefressenes oder verschüttetes Futter sind so oft wie möglich 
zu entfernen, um die Geruchsbildung einzugrenzen und keine Fliegen oder Nager anzulocken.

Damit sich die Kälber nicht verletzen, müssen die Böden rutschsicher sein, ohne Unebenheiten auf-
zuweisen, und dürfen den darauf stehenden oder liegenden Kälbern keine Verletzungen oder Schmer-
zen verursachen. Sie müssen auf die Größe und das Gewicht der Kälber abgestimmt sein und einen 
festen, geraden und stabilen Boden bilden. Die Fläche zum Liegen muss bequem, sauber und ausrei-
chend drainiert sein und darf den Kälbern keinen Schaden zufügen. Für Kälber unter zwei Wochen ist 
eine geeignete Einstreu vorzusehen.

Zur Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden müssen Kälber ihrem Alter, ihrem Gewicht und ihrem 
verhaltungsmäßigen und physiologischen Bedürfnissen entsprechend ernährt werden. Zu diesem 
Zweck muss ihre tägliche Futterration genügend Eisen enthalten, damit ein durchschnittlicher Hämo-
globinwert von mindestens 4,5 mmol/l Blut gewährleistet ist, und ab der zweiten Lebenswoche eine 
Mindestmenge an faserigem Raufutter enthalten, die für 8 bis 20 Wochen alte Kälber von 50g auf 250 
g erhöht wird. Kälbern darf kein Maulkorb angelegt werden.

Alle Kälber müssen mindestens zweimal täglich gefüttert werden. Wo Kälber in Gruppen gehalten wer-
den und sich nicht nach Belieben sattfressen können bzw. nicht über eine automatische Fütterungs-
anlage versorgt werden, muss gewährleistet sein, dass alle Tiere einer Gruppe gleichzeitig fressen 
können.

Über zwei Wochen alte Kälber müssen Zugang zu geeignetem Frischwasser in ausreichender Menge 
haben oder ihren Flüssigkeitsbedarf mit Hilfe anderer Flüssigkeiten decken können. In der heißen Jah-
reszeit und bei Krankheit muss Kälbern jedoch stets frisches Trinkwasser zur Verfügung stehen.

Die Fütterungs- und Tränkanlagen müssen so konstruiert, gebaut, angebracht und gewartet werden, 
dass eine Verunreinigung des Kälberfutters und des Wassers auf ein Mindestmaß begrenzt wird.

Kälber müssen so schnell wie möglich nach der Geburt, auf jeden Fall innerhalb der ersten sechs Le-
bensstunden, Rinderkolostralmilch erhalten.

C.1.10

C.1.11

C.1.12

C.1.13

C.1.14

C.1.15

C.1.16

C.1.17
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Tierschutz im Bereich der Schweinehaltung

Alle Betriebe müssen den nachstehenden Anforderungen genügen:

a) Jedem Absatzferkel oder Mastschwein/Zuchtläufer, außer gedeckten Jungsauen und Sauen, muss 
in Gruppenhaltung mindestens folgende uneingeschränkt benutzbare Bodenfläche zur Verfügung ste-
hen:

Lebendgewicht (kg) m2

Bis 10 0.15

> 10 bis 20 0.20

> 20 bis 30 0.30

> 30 bis 50 0.40

> 50 bis 85 0.55

> 85 bis 110 0.65

Über 110 1.00

C.1.18
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C.1.19

b)	Jeder gedeckten Jungsau und jeder Sau muss bei Gruppenhaltung insgesamt eine uneingeschränkt 
benutzbare Bodenfläche von mindestens 1,64 m2 bzw. 2,25 m2 zur Verfügung stehen. Bei einer 
Gruppenhaltung von weniger als sechs Tieren ist die uneingeschränkt benutzbare Bodenfläche um 
10 % zu vergrößern. Bei einer Gruppenhaltung von 40 oder mehr Tieren darf die uneingeschränkt 
benutzbare Bodenfläche um 10 % verringert werden.

Ab 1. Januar 2003 gelten diese Bestimmungen für alle neu gebauten oder umgebauten Betriebe bzw. 
Betriebe, die nach diesem Termin erstmals bewirtschaftet werden. Ab 1. Januar 2013 gelten diese Be-
stimmungen für alle Betriebe.

Bodenflächen müssen folgende Anforderungen erfüllen:

a)	Gedeckte Jungsauen und trächtige Sauen: Ein Teil der gemäß Punkt C.1.18 Buchstabe b) erforder-
lichen Fläche, der mindestens 0,95 m2 pro Jungsau und mindestens 1,3 m2 pro Sau ausmachen 
muss, ist planbefestigt oder in einer Weise auszuführen, dass die Perforationen maximal 15 % dieser 
Fläche beanspruchen; 

b)	soweit bei Schweinen in Gruppenhaltung Betonspaltenböden verwendet werden,

i) 	 darf die Spaltenweite
–	 bei Saugferkeln 11 mm,
– 	 bei Absatzferkeln 14 mm,
–	 bei Mastschweinen/Zuchtläufern 18 mm,
– 	 bei gedeckten Jungsauen und Sauen 20 mm 
	 nicht überschreiten,

ii) 	muss die Auftrittsbreite
– 	 bei Saugferkeln und Absatzferkeln mindestens 50 mm, und
–	 bei Mastschweinen/Zuchtläufern, gedeckten Jungsauen und Sauen mindestens 80 mm betragen.

Ab 1. Januar 2003 gelten diese Bestimmungen für alle neu gebauten oder umgebauten Ställe bzw. 
Ställe, die nach diesem Termin erstmals bewirtschaftet werden. Ab 1. Januar 2013 gelten diese Bestim-
mungen für alle Betriebe.

Der Bau oder Umbau von Anlagen zur Anbindehaltung von Sauen und Jungsauen ist verboten. Ab 1. 
Januar 2006 ist die Anbindehaltung von Sauen und Jungsauen verboten.

a)	Sauen und Jungsauen sind für einen Zeitraum, der 4 Wochen nach dem Decken beginnt und 1 Wo-
che vor der letzten Woche vor dem voraussichtlichen Abferkeltermin endet, in Gruppen zu halten. 
Die Seiten der Bucht, in der die Gruppe gehalten wird, müssen mehr als 2,8 m lang sein. Bei weniger 
als sechs Tieren in Gruppenhaltung muss die Bucht, in der die Gruppe gehalten wird, mehr als 2,4 m 
lang sein.

b) 	Abweichend von Buchstabe a) können Sauen und Jungsauen in Betrieben mit weniger als 10 Sauen 
für den in Buchstabe a genannten Zeitraum einzeln gehalten werden, sofern sie sich in der Bucht 
ungehindert umdrehen können.

Ab 1. Januar 2003 gelten diese Bestimmungen für alle neu gebauten oder umgebauten Betriebe bzw. 
Betriebe, die nach diesem Termin erstmals bewirtschaftet werden. Ab 1. Januar 2013 gelten diese Be-
stimmungen für alle Betriebe.

Sauen und Jungsauen in Gruppenhaltung sind nach einem System zu füttern, das gewährleistet, dass 
jedes einzelne Tier ausreichend fressen kann, selbst wenn Futterrivalen anwesend sind.

Um ihren Hunger und ihr Kaubedürfnis stillen zu können, müssen alle trocken gestellten trächtigen 
Sauen genügend Grundfutter oder Futter mit hohem Rohfaseranteil sowie Kraftfutter erhalten.

In Gruppen zu haltende Schweine, die besonders aggressiv sind oder die bereits von anderen Schwei-
nen angegriffen wurden, oder kranke oder verletzte Tiere dürfen vorübergehend in Einzelbuchten 
aufgestallt werden. In diesem Fall muss gewährleistet sein, dass sich das Tier in der Einzelbucht auf 
jeden Fall ungehindert umdrehen kann, sofern dies nicht besonderen tierärztlichen Empfehlungen zuwi-
derläuft. Ab 1. Januar 2003 gelten diese Bestimmungen für alle neu gebauten oder umgebauten Be-
triebe bzw. Betriebe, die nach diesem Termin erstmals bewirtschaftet werden. Ab 1. Januar 2013 gelten 
diese Bestimmungen für alle Betriebe.

In dem Teil eines Gebäudes, in dem die Schweine gehalten werden, sind Geräuschpegel von 85 dB 
oder mehr sowie dauerhafter oder plötzlicher Lärm zu vermeiden.

Schweine müssen mindestens acht Stunden pro Tag bei einer Lichtstärke von mindestens 40 lux ge-
halten werden.

C.1.20

C.1.21

C.1.22

C.1.23

C.1.24

C.1.25

C.1.26
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C.1.27
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Die Schweineställe müssen so gebaut sein, dass die Tiere

- 	Zugang zu einem größen- und temperaturmäßig angemessenem Liegebereich haben, der mit einem 
angemessenen Ableitungssystem ausgestattet und sauber ist und so viel Platz bietet, dass alle Tiere 
gleichzeitig liegen können; 

- 	genügend ruhen und normal aufstehen können; 

- 	andere Schweine sehen können; in der Woche vor dem zu erwartenden Abferkeln sowie während 
des Abferkelns können Sauen und Jungsauen allerdings von ihren Artgenossen getrennt gehalten 
werden.

Schweine müssen ständigen Zugang zu ausreichenden Mengen an Materialien haben, die sie unter-  
suchen und bewegen können, wie z. B. Stroh, Heu, Holz, Sägemehl, Pilzkompost, Torf oder eine Mi-
schung dieser Materialien, durch die Gesundheit der Tiere nicht gefährdet werden kann.

Die Böden müssen glatt aber nicht rutschig sein, um zu vermeiden, dass sich die Schweine verletzen. 
Sie müssen so konzipiert, konstruiert und unterhalten werden, dass die Schweine keine Verletzungen 
oder Schmerzen erleiden. Sie müssen für die Größe und das Gewicht der Schweine geeignet sein und - 
wenn keine Einstreu zur Verfügung gestellt wird - eine starre, ebene und stabile Oberfläche aufweisen.

Alle Schweine müssen mindestens einmal pro Tag gefüttert werden. Werden Schweine in Gruppen und 
nicht ad libitum oder mittels eines automatischen Systems einzeln gefüttert, so müssen alle Schweine 
einer Gruppe gleichzeitig Zugang zum Futter haben.

Alle mehr als zwei Wochen alten Schweine müssen ständig Zugang zu ausreichend Frischwasser ha-
ben.

Alle Eingriffe, die nicht therapeutischen oder diagnostischen Zielen oder der Identifizierung der Schwei-
ne in Übereinstimmung mit den geltenden Rechtsvorschriften dienen und die zu Beschädigung oder 
dem Verlust eines empfindlichen Teils des Körpers oder einer Veränderung der Knochenstruktur führen, 
sind verboten. Es gelten folgende Ausnahmen:

- 	eine gleichmäßige Verkleinerung der Eckzähne durch Abschleifen oder Abkneifen bei nicht mehr als 
sieben Tage alten Ferkeln, wobei eine intakte glatte Oberfläche entstehen muss. Die Stoßzähne von 
Ebern dürfen verkürzt werden, wenn dies zur Vermeidung von Verletzungen anderer Tiere oder aus 
Sicherheitsgründen notwendig ist; 

- 	ein Kupieren eines Teils des Schwanzes; 

- 	eine Kastration männlicher Schweine mittels eines anderen Verfahrens als dem Herausreißen von 
Gewebe; 

- 	eine Nasenberingung ist nur bei Freilandhaltung und in Übereinstimmung mit nationalen Rechtsvor-
schriften zulässig.

Ein Kupieren der Schwänze oder eine Verkleinerung der Eckzähne dürfen nicht routinemäßig und nur 
dann durchgeführt werden, wenn nachgewiesen werden kann, dass Verletzungen am Gesäuge der 
Sauen oder an den Ohren anderer Schweine entstanden sind. Bevor solche Eingriffe vorgenommen 
werden, sind andere Maßnahmen zu treffen, um Schwanzbeißen und andere Verhaltensstörungen zu 
vermeiden, wobei die Unterbringung und Bestandsdichte zu berücksichtigen sind. Aus diesem Grund 
müssen ungeeignete Unterbringungsbedingungen oder Haltungsformen geändert werden. Die genann-
ten Eingriffe dürfen nur durch einen Tierarzt oder eine andere gemäß Artikel 5 der Richtlinie 91/630/
EWG qualifizierte Person mit Erfahrung bei der Durchführung des jeweiligen Eingriffs mit geeigneten 
Mitteln und unter hygienischen Bedingungen vorgenommen werden. Eine Kastration oder ein Kupieren 
der Schwänze nach dem siebten Lebenstag darf nur durch einen Tierarzt unter Anästhesie und an-
schließender Verwendung schmerzstillender Mittel durchgeführt werden.

BESONDERE BESTIMMUNGEN FÜR VERSCHIEDENE SCHWEINEKATEGORIEN

A. EBER

Eberbuchten müssen so gelegen und konstruiert sein, dass der Eber sich umdrehen und andere 
Schweine hören, riechen und sehen kann. Einem ausgewachsenen Eber müssen mindestens 6 m2 frei 
verfügbare Fläche zur Verfügung stehen.

Eine Bucht für einen ausgewachsenen Eber muss eine frei verfügbare Fläche von mindestens 10 m2 
haben und darf keine Hindernisse aufweisen, wenn sie auch zum Decken verwendet wird.

B. SAUEN UND JUNGSAUEN

Es sind Maßnahmen zu treffen, um Aggressionen in Gruppen auf ein Minimum zu beschränken.

C.1.28

C.1.29

C.1.30

C.1.31

C.1.32

C.1.33

C.1.34
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C.1.35 Trächtige Sauen und Jungsauen müssen erforderlichenfalls gegen Ekto- und Endoparasiten behandelt 
werden. Vor dem Einstallen in Abferkelbuchten müssen trächtige Sauen und Jungsauen sorgfältig ge-
reinigt werden.

In der Woche vor dem Abferkeln muss Sauen und Jungsauen in ausreichenden Mengen geeignete 
Nesteinstreu zur Verfügung gestellt werden, sofern dies im Rahmen des Gülle-Systems des Betriebs 
nicht technisch unmöglich ist.

Hinter der Sau oder Jungsau muss sich ein freier Bereich befinden, um ein selbständiges oder unter-
stütztes Abferkeln zu ermöglichen.

Abferkelbuchten, in denen sich Sauen frei bewegen können, müssen über eine Möglichkeit zum Schutz 
der Ferkel wie z. B. Schutzstangen verfügen.

C. SAUGFERKEL

Ein angemessen großer Teil der Bodenfläche ist als Ruhebereich vorzusehen, so dass sich alle Tiere 
gleichzeitig hinlegen können. Er muss befestigt oder mit einer Matte, Stroh oder einem anderen geei-
gneten Material bedeckt sein.

Wenn eine Abferkelbucht verwendet wird, müssen die Ferkel ausreichend Platz haben, um problemlos 
gesäugt zu werden.

Die Ferkel müssen mindestens 28 Tage alt sein, wenn sie abgesetzt werden, es sei denn das Wohlbe-
finden oder die Gesundheit des Muttertiers oder der Ferkel wären andernfalls gefährdet.

Die Ferkel dürfen jedoch bis zu sieben Tage früher abgesetzt werden, wenn sie in spezielle Ställe 
verbracht werden, die geleert, gründlich gereinigt und desinfiziert werden, bevor eine neue Gruppe 
aufgestallt wird. Diese Ställe müssen von den Stallungen der Sauen getrennt sein, um die Übertragung 
von Krankheitserregern für die betreffenden Ferkel möglichst gering zu halten.

D. ABSETZFERKEL UND MASTSCHWEINE/ZUCHTLÄUFER

Bei Schweinen in Gruppenhaltung sind Maßnahmen zu treffen, um Kämpfe zu vermeiden, die über das 
normale Maß hinausgehen.

Die Schweine sollten in Gruppen gehalten werden, die so weit wie möglich unverändert bleiben. Wenn 
einander fremde Schweine zusammengestellt werden müssen, dann sollte dies in einem möglichst 
frühen Alter, vorzugsweise vor oder bis zu eine Woche nach dem Absetzen geschehen. Die Schweine 
sollten ausreichend Möglichkeiten haben, sich vor den anderen Schweinen in einen sicheren Bereich 
zurückzuziehen.

Bei Anzeichen von schweren Kämpfen sind die Gründe unverzüglich zu untersuchen und geeignete 
vorbeugende Maßnahmen zu treffen, wie z. B. die Versorgung der Tiere mit großen Mengen Stroh oder 
anderen Materialien, die sie untersuchen können. Gefährdete Tiere oder besondere Angreifer sind ge-
trennt von der Gruppe zu halten.

Beruhigungsmittel zur Erleichterung der Einstellung fremder Schweine dürfen nur in Ausnahmefällen 
und nach Konsultation eines Tierarztes verwendet werden.

Für die Tierpflege muss genügend Personal vorhanden sein, das über die erforderliche Eignung sowie 
die erforderlichen Kenntnisse und beruflichen Fähigkeiten verfügt.

Alle Tiere in Haltungssystemen, bei denen das Wohlergehen der Tiere von regelmäßiger menschlicher 
Versorgung abhängig ist, müssen mindestens einmal am Tag kontrolliert werden. In anderen Systemen 
gezüchtete oder gehaltene Tiere sind in solchen Abständen zu kontrollieren, dass jegliches Leiden 
vermieden wird.

Es muss eine geeignete (fest installierte oder bewegliche) Beleuchtung zur Verfügung stehen, die 
ausreicht, um die Tiere jederzeit gründlich inspizieren zu können.

Weist ein Tier Anzeichen einer Krankheit oder Verletzung auf, so muss es unverzüglich ordnungsgemäß 
versorgt werden; spricht ein Tier auf diese Maßnahme nicht an, so ist so rasch wie möglich ein Tierarzt 
hinzuzuziehen. Falls erforderlich sind die kranken oder verletzten Tiere gesondert in angemessenen 
Unterkünften unterzubringen und gegebenenfalls mit trockener und angenehmer Einstreu zu verse-
hen.
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C.1.50 Der Eigentümer oder Halter der Tiere muss Aufzeichnungen über alle medizinischen Behandlungen und 
die Zahl der bei jeder Kontrolle vorgefundenen toten Tiere führen. Sind gleichwertige Informationen für 
andere Zwecke zu sammeln, so genügen diese für die Zwecke dieser Richtlinie.

Diese Aufzeichnungen sind für mindestens drei Jahre aufzubewahren und der zuständigen Behörde 
anläßlich einer Kontrolle oder auf Anforderung zur Verfügung zu stellen.

Die der praktischen Erfahrung und wissenschaftlichen Erkenntnissen nach artgerechte Bewegungs-
freiheit eines Tieres darf nicht so eingeschränkt sein, dass dem Tier unnötige Leiden oder Schäden 
zugefügt werden.

Ist ein Tier ständig oder regelmäßig angebunden oder angekettet, oder befindet es sich ständig oder 
regelmäßig in Haltungssystemen, so muss es über einen Platz verfügen, der praktischen Erfahrung 
und wissenschaftlichen Erkenntnissen nach seinen physiologischen und ethologischen Bedürfnissen 
angemessen ist.

Das für den Bau von Unterkünften, insbesondere von Buchten und Einrichtungen verwendete Material, 
mit dem die Tiere in Berührung kommen können, muss für die Tiere ungefährlich sein und sich gründlich 
reinigen und desinfizieren lassen.

Die Unterkünfte sowie die Vorrichtungen, mit denen die Tiere angebunden werden, sind so zu kons-
truieren und zu warten, dass die Tiere keine Verletzungen durch scharfe Kanten oder Unebenheiten 
erleiden.

Die Luftzirkulation, der Staubgehalt der Luft, die Temperatur, die relative Luftfeuchtigkeit und die Gas-
konzentration müssen in einem Bereich gehalten werden, der für die Tiere unschädlich ist.

Tiere, die in Gebäuden untergebracht sind, dürfen weder in ständiger Dunkelheit noch ohne angemes-
sene Unterbrechung in künstlicher Beleuchtung gehalten werden. Reicht der natürliche Lichteinfall nicht 
aus, um die physiologischen und ethologischen Bedürfnisse der Tiere zu decken, muss eine geeignete 
künstliche Beleuchtung vorgesehen werden.

Tiere, die nicht in Gebäuden untergebracht sind, sind, soweit erforderlich und möglich, vor widrigen 
Witterungsbedingungen, Raubtieren und Gefahren für die Gesundheit zu schützen.

Alle automatischen oder mechanischen Anlagen und Geräte, von denen Gesundheit und Wohlergehen 
der Tiere abhängen, sind mindestens einmal am Tag zu inspizieren. Defekte sind unverzüglich zu behe-
ben; ist dies nicht möglich, so sind entsprechende Maßnahmen zu treffen, um die Gesundheit und das 
Wohlergehen der Tiere zu schützen.

Hängt die Gesundheit und das Wohlergehen der Tiere von einer Lüftungsanlage ab, so ist eine geei-
gnete Ersatzvorrichtung vorzusehen, die bei Ausfall der Anlage einen für die Erhaltung von Gesundheit 
und Wohlergehen der Tiere ausreichenden Luftaustausch gewährleistet; es ist ein Alarmsystem vorzu-
sehen, das den Ausfall der Lüftungsanlage meldet. Das Alarmsystem ist regelmäßig zu überprüfen.

Die Tiere müssen eine gesunde, altersgemäße und artgerechte Nahrung erhalten, die ihnen in so 
ausreichender Menge zur Verfügung zu stellen ist, daß sie gesund bleiben und ihren Nährstoffbedarf 
decken können. Die Art des Fütterns und Tränkens darf bei den Tieren keine unnötigen Leiden oder 
Schäden verursachen und das Futter oder die Flüssigkeitsration darf keine Stoffe enthalten, die ihnen 
unnötige Leiden oder Schäden zufügen können.

Die Tiere müssen in Abständen, die ihren physiologischen Bedürfnissen entsprechen, Zugang zu Nah-
rung haben.

Alle Tiere müssen Zugang zu einer ausreichenden Menge Wasser von angemessener Qualität haben 
oder in der Lage sein, ihren Flüssigkeitsbedarf auf sonstigem Wege zu decken.

Die Fütterungs- und Tränkanlagen müssen so konstruiert, gebaut und angebracht werden, daß eine 
Verunreinigung des Tierfutters und des Wassers sowie etwaige nachteilige Auswirkungen aufgrund von 
Rivalitäten zwischen den Tieren auf ein Mindestmaß begrenzt werden.

Den Tieren dürfen außer den zu therapeutischen oder prophylaktischen Zwecken oder im Hinblick auf 
eine tierzüchterische Behandlung im Sinne von Punkt B.2.1 bis B.2.9 verabreichten Stoffen keine ande-
ren Stoffe verabreicht werden, es sei denn, wissenschaftliche Untersuchungen des Wohlergehens der 
Tiere oder gesicherte Erfahrungen haben gezeigt, dass die Wirkung des Stoffes die Gesundheit oder 
das Wohlergehen der Tiere nicht beeinträchtigt.

Tierschutz im Bereich der landwirtschaftlichen Nutztiere
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Bis zur Annahme spezifischer Vorschriften über Eingriffe am Tier gemäß dem Verfahren des Artikels 
5 der Richtlinie finden unbeschadet der Richtlinie 91/630/EWG die entsprechenden einzelstaatlichen 
Vorschriften in Übereinstimmung mit den allgemeinen Bestimmungen des Vertrags Anwendung.

Natürliche oder künstliche Zuchtmethoden, die den Tieren Leiden oder Schäden zufügen oder zufügen 
können, dürfen nicht angewendet werden.

Diese Bestimmung schließt nicht die Anwendung bestimmter Verfahren aus, die vermutlich nur geringe 
oder vorübergehende Leiden oder Verletzungen verursachen oder die Maßnahmen erforderlich ma-
chen, die vermutlich keinen dauerhaften Schaden verursachen, sofern dies gemäß den einzelstaatli-
chen Vorschriften zulässig ist.

Tiere dürfen nur zu landwirtschaftlichen Nutzzwecken gehalten werden, wenn aufgrund ihres Genotyps 
oder Phänotyps berechtigtermaßen davon ausgegangen werden kann, dass die Haltung ihre Gesund-
heit und ihr Wohlergehen nicht beeinträchtigt.
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3.2 Erhalt der Flächen in einem guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand

Die Erhaltung der Flächen in gutem landwirtschaftlichen Zustand umfasst folgende Gebiete:

- Bodenerosion
- Organische Substanz im Boden
- Bodenstruktur
- Mindestmaß an Instandhaltung von Flächen

Die Vorgaben zur Erhaltung der Flächen in einem guten landwirtschaftlichen Zustand sind ab dem 
1. Januar 2005 einzuhalten.

3.2.1. Bodenerosion

D.1.1
Die Grabenerosion ist, außer durch äußere, vom Landwirt nicht kontrollierbare Umstände, auf 
der landwirtschaftlichen Nutzfläche zu verhindern.

D.1.2
Wiesen mit einem durchschnittlichen Gefälle von über 12% auf einer Mindestlänge von 50 m, 
dürfen nicht umgepflügt werden.

D.1.3 Bestehende Terrassen sind zu erhalten.

Verschiedene Praktiken sind möglich um die Grabenerosion zu verhindern:

- Bewahrung des spontanen Bewuchses

- Erst im Frühjahr vor der Aussaat umpflügen (z.B. bei Mais)

- Untersaaten oder Zwischenfrüchte

- Mulchsaat und Direktsaat von Sommerkulturen

- Anlage von Erosionsstreifen / Grünstreifen

Es bleibt dem einzelnen Landwirt überlassen, welche Maßnahmen er ergreift. Entscheidet er sich 
jedoch für Maßnahmen, welche im Förderprogramm für umweltgerechte und den natürlichen Le-
bensraum schützende landwirtschaftliche Produktionsverfahren im Rahmen der Verordnung (EG) 
Nr.1257/99 für umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum schützende landwirtschaftliche 
Produktionsverfahren vorgesehen sind, kann er die in diesem Agrarumweltprogramm vorgesehenen 
Beihilfen erhalten. Es sind folgende Optionen vorgesehen:

- Zwischenfrüchte und Untersaaten

- Mulchsaat und Direktsaat von Sommerkulturen

- Anlage von Erosionsstreifen / Grünstreifen

Die Bedingungen welche im Rahmen der Agrarumweltmaßnahmen gemäss EU-Verordnung (EG) 
Nr. 1257/99 einzuhalten sind, können bei der ASTA angefragt werden.
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3.2.2. Organische Substanz im Boden und Erhaltung der Bodenstruktur

D.1.4 Zum Erhalt der organischen Substanz im Boden und zum Schutz der Bodenstruktur hat der Landwirt dessen 
Betrieb weniger als 0.75 DE/ha landwirtschaftlicher Nutzfläche erreicht und diese landwirtschaftliche Nutz-
fläche mehr als 50% aus Ackerflächen besteht, sicherzustellen daß auf betrieblicher Ebene das jährliche An-
bauverhältnis auf Ackerflächen aus mindestens 3 Kulturen besteht, dabei gelten stillgelegte und nicht bewirt-
schaftete Ackerflächen als eine Kultur.

Jede Kultur muß einen Anteil von mindestens 15% der Ackerfläche ausmachen. Die Kulturen gleicher Spezies 
aber verschiedener Sorten werden als eine einzige Kultur betrachtet. Weist ein Betrieb mehr als 3 Kulturen 
auf, kann durch Zusammenfassung mehrerer Kulturen der Mindestflächenanteil von 15 % erreicht werden. 
Die Anforderungen gelten jedoch nicht für Ackerflächen die mit Dauerkulturen oder mehrjährigen Kulturen 
bewachsen sind. 

Die Anforderungen sind ferner erfüllt wenn der Landwirt, der in einem Jahr nur eine oder zwei Kulturen 
anbaut, nachweist, daß er mindestens in drei aufeinanderfolgenden Jahren jeweils eine andere Kultur auf 
seinen Ackerflächen anbaut, oder im Falle eines nachgewiesenen Flächenwechsels mit anderen Betrieben 
sichergstellt, dass auf den Flächen in drei aufeinanderfolgenden Jahren jeweils andere Kulturen angebaut 
werden.

Die Dungeinheiten werden nach Anhang I berechnet.

Hält ein Betriebsinhaber diese Anforderungen nicht ein, so hat er auf betrieblicher Ebene jährlich eine Hu-
musbilanz oder eine Bodenanalyse für seine Ackerflächen bis zum 31. Dezember des jeweiligen Jahres zu 
erstellen.

Die Humusbilanz muß folgende Anforderungen erfüllen:

Die Humusbilanz darf den Saldengrenzwert von –75 kg Humusäquivalenten (Humus-C) pro Hektar und Jahr 
im betrieblichen Mittelwert nicht unterschreiten.

Die Bilanzierung des Humusbedarfs der angebauten Kulturen und Humusreproduktion durch Verbleib von 
Ernteresten und Zufuhr von organischen Düngern auf Betriebsebene innerhalb eines Jahres anhand der 
Tabellen 2 bis 5 des Anhang III. 

Werden Bodenanalysen durchgeführt, sind die Mindestwerte der Tabelle 6 des Anhang III einzuhalten.

Die Bodenanalysen sind pro Schlag durchzuführen. Der Durchschnittsgehalt wird für jede Bodenart berech-
net.
Die Resultate der Bodenanalysen und die Humusbilanz sind auf dem Betrieb aufzubewahren und müssen bei 
einer Kontrolle vorgezeigt werden können.

Werden die Mindestwerte nicht erreicht sind Korrekturmaßnahmen zu ergreifen. Um die Wirksamkeit der 
getroffenen Maßnahmen zu überprüfen, sind die Analysen alle 5 Jahre durchzuführen.

Eine Abweichung aus ökologischen Gründen oder zum Schutz natürlicher Ressourcen kann von der ASTA 
erlaubt werden.
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Fruchtfolge Ha
Humuswirkung

(kg Humus-C pro ha)
 gAnhang III Tabelle 2

Gesamtbetriebsfläche 
(kg Humus-C)

= Ha x Humuswirkung

  Kartoffel 10 -760 -7.600

  Winterweizen 30 -280 -8.400

  Brache (Selbstbegrünung ab Herbst) 4 180 720

  Summe Humusbedarf: 44 -15.280

Rechenbeispiel zur Erstellung einer Humusbilanz:

1. Humusbedarf:

Humuslieferung
durch 

Nebenprodukte, 
die auf dem Feld bleiben

Hauptfrucht-
ertrag

(t pro ha)

Hauptfrucht-
Nebenprodukt-

verhältnis
g Anhang III 

Tabelle 5

Ertrag 
Rübenblatt/

Stroh
(t pro ha)
[2] x [3]

Umrechnungs-
faktor

g Anhang III 
Tabelle 4

Kg Humus-C 
pro ha
[4] x [5]

Gesamtbetriebsfläche 
in kg Humus-C
Anbaufläche x [6]

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

  Kartoffel 40 - - - - 0

  Winterweizen 8,5 0,9 7,65 100 765 15.300

Strohverkauf von
10 ha, deshalb 

verbleiben nur 20 ha 
für Reproduktion

  Summe
  Humusreproduktion:

+ 15.300

  Bilanz Kg Humus-C

  Summe Humusbedarf -15.280 00   

  Summe Humusreproduktion +15.300 00

  Gesamtbilanz  +20 00

  Humusbilanz in kg Humus-C pro Hektar und Jahr
  (Gesamtbilanz durch Anzahl ha der Betriebsfläche)

+0.45 00

2. Humusreproduktion:

3. Bilanz
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D.1.5

3.2.3. Mindestmaß an Instandhaltung von Flächen

Alle landwirtschaftlichen Flächen sind in einem guten landwirtschaftlichen Zustand zu erhalten. Die Aus-
breitung unerwünschter Pflanzen, wie Brennnesseln, Ampfer, Disteln, Farne, Trespen, Hirsen und Flughafer 
sowie die Verbuschung ist zu verhindern.

Der Erhalt der Flächen in einem guten landwirtschaftlichen Zustand kann entweder durch Beweidung oder 
Mähen gewährleistet werden. Die Aufgabe landwirtschaftlicher Flächen und ihre Umwandlung in Ödland ist 
verboten.

Bei Beweidung ist ein Mindestviehbesatz von 0,5 GVE/ha Futterfläche pro Jahr einzuhalten. Auf allen nicht 
beweideten Wiesen ist das Futter zu ernten. 

Erfolgt keine Tierhaltung, muß mindestens ein Schnitt pro Jahr erfolgen und der Schnitt muß von der Parzelle 
entfernt werden.

Auf allen Ackerflächen mitsamt den Stilllegungsflächen muß in Ermangelung einer Ernte, die Pflanzendecke 
einmal im Jahr gemäht werden. Für die Feldfutterflächen gelten die obengenannten Bedingungen bei Ernte 
oder Beweidung.

Mit Ausnahme der Unkrautbekämpfung, gelten die obengenannten Mindestbedingungen nicht wenn sie mit 
den Auflagen anderer Programme in Widerspruch stehen.

Die Berechnung der Großvieheinheiten erfolgt nach Tabelle 1 des Anhang III
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3.3 Erhalt von Dauergrünland

Entsprechend den EU-Vorgaben ist Dauergrünland wie folgt definiert:

Dauergrünland:	 Flächen, die durch Einsaat oder auf natürliche Weise (Selbstaussaat) zum An-
bau von Gras oder anderen Grünfutterpflanzen genutzt werden und mindestens 
fünf Jahre lang nicht Bestandteil der Fruchtfolge des landwirtschaftlichen Betriebs 
sind.

Feldfutter wie Raygras, Klee, Luzerne, ... das ab dem Jahr 2000 mindestens fünf Jahre als Feldfutter 
genutzt wurde, wird im 6 Jahr der Nutzung als Dauergrünland eingestuft und unterliegt den EU-Vor-
gaben zum Erhalt des Dauergrünlandes.

Die gemeinschaftlichen Bestimmungen sehen vor, dass die Mitgliedstaaten sicher stellen sollen, 
dass Flächen, die zum Zeitpunkt des Flächenantrags 2003 als Dauergrünland genutzt wurden, als 
Dauergrünland erhalten bleiben. In der Praxis bedeutet dies, dass die Mitgliedstaaten Maßnahmen 
ergreifen sollen, damit das nationale Verhältnis Dauergrünlandfläche/landwirtschaftliche Nutzfläche 
erhalten bleibt (Verhältnis des Jahres 2003). Im Prinzip unterliegt der einzelne Landwirt keiner Ein-
schränkung und kann im Rahmen der Betriebsprämie Dauergrünland in Ackerland umwandeln.

Um die Einhaltung dieser nationalen Verpflichtung zu überprüfen, wird auf Basis der Flächenan-
träge des betreffenden Jahres das Verhältnis Dauergrünlandfläche / landwirtschaftliche Nutzfläche 
ermittelt und mit dem Verhältnis Dauergrünlandfläche 2003 / landwirtschaftliche Nutzfläche 2005 
verglichen.

Nimmt dieses Verhältnis ab, müssen Maßnahmen ergriffen werden, die freie Umwandlung von 
Dauergrünland in Ackerland einschränken (es kann z.B.  ein Genehmigungsverfahren eingeführt 
werden). Nimmt das Verhältnis um 10% oder mehr ab, werden die Landwirte, welche Dauergrünland 
in Ackerland umgewandelt haben, dazu verpflichtet wieder Dauergrünland in einem entsprechenden 
Umfang einzusäen. 
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ANHANG I

Berechnung der Dungeinheiten

Im Rahmen der Cross Compliance sowie der Erhaltung der Flächen in einem guten landwirtschaftli-
chen und ökologischem Zustand werden die organischen Dünger aus der Rinder-, Schaf-, Ziegen-, 
Schweine-, Pferde- und Geflügelhaltung wie folgt umgerechnet. Eine Dungeinheit (DE) entspricht 
eine Jahresmenge von 85 kg Gesamtstickstoff tierischer Herkunft.

A) Tabelle zur Umrechnung der verschiedenen Tierarten in Dungeinheiten

Pferde > 6 Monate 0,80 DE

Fohlen bis 6 Monate, Ponys und Esel 0,50 DE

Rinder:

Kälber von 0 – 1 Jahr 0,35 DE

Rinder von 1 – 2 Jahren (weiblich und männlich) 0,50 DE

Milchkuh (< 5500 kg Jahresleistung) 1,00 DE

Milchkuh (5500 – 6500 kg Jahresleistung) 1,10 DE

Milchkuh (> 6500 kg Jahresleistung) 1,20 DE

Andere Kühe und Rinder über 2 Jahre 0,80 DE

Schafe/Ziegen 0,20 DE

Zuchtschweine (Zuchtsau inkl. Ferkel bis max. 30 kg) 0,33 DE

Jungsau 0,20 DE

Babyferkel von 8-35 kg je Mastplatz 0,03 DE

je 100 produzierte Ferkel 0,50 DE

Mastschwein >35 kg je Mastplatz 0,13 DE

je 10 produzierte Schweine 0,55 DE

Andere Schweine 0,30 DE

Legehennen 0,01 DE

Masthähnchen je Mastplatz 0,003 DE

B)	Bei Betrieben, die organische Stoffe in einer Biogasanlage kofermentieren, wird die errechnete 
Anzahl an DE um folgende Werte erhöht : 

a)	 für vergärte Biomasse, die auf dem Betrieb produziert wurde (je ha der entspr. Kultur):

–	 Mais	 	 2,0 DE/ha
–	 Mehrjährige Kulturen wie Dauergrünland und Feldfutter, inbegriffen Klee, Luzerne sowie Klee-

Grasgemenge 	 2,5 DE/ha
–	 Rüben	 	 2,0 DE/ha
–   Andere Kulturen:	 die Werte werden von der ASTA entsprechend der Kulturart, dem Stickstoffge-    

halt und dem Ertrag festgelegt 

b)	 für vergärte Biomasse, die nicht auf dem Betrieb produziert wurde :
–	 handelt es sich um Biomasse, die auf landwirtschaftlichen Flächen produziert wurde, so gelten 

die Bestimmungen von Punkt a) 
–	 in den anderen Fällen werden die Werte von der ASTA entsprechend der Art des Produkts, dem 

Stickstoffgehalt und der vergärten Menge festgelegt.
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ANHANG II

Maximale Stickstoffdüngung laut großherzoglichem Reglement vom 24. November 2000 be-
treffend die Stickstoffdüngung in der Landwirtschaft

A. landesweite Normen

Kultur
Geschätzter
Ertrag (dt/ha)

Korrekturfaktor
bei Mehrertrag

bzw Minderertrag
kg N/ddt/ha

Maximale
organische 
Düngung

(kg N/ha/an)

Maximale* mineralische 
Stickstoffdüngung 

(kg N/ha/an) falls keine 
organischen Dünger
ausgebracht werden

Getreide   50 dt/ha 2) 2.5 170 160

Raps   30 dt/ha 2) 5.0 170 180

Körnerleguminosen   50 dt/ha 2) --      85 1)      30 1)

Kartoffeln 350 dt/ha 2) 4.0 170 170

Futterrüben 900 dt/ha 2) 3.0 170 235

Mais 150 dt/ha 3) 1.4 170 190

Wiesen und Weiden   90 dt/ha 3) 2.7 170 260

Feldfutterbau 110 dt/ha 3) 3.0 170 300

1) = Startgabe

2) = Frischsubstanz

3) = Trockensubstanz

B. Normen in Wasserschutzgebieten

Kultur
Geschätzter
Ertrag (dt/ha)

Korrekturfaktor
bei Mehrertrag

bzw Minderertrag
kg N/ddt/ha

Maximale 
organische 
Düngung

(kg N/ha/an)

Maximale* mineralische 
Stickstoffdüngung

(kg N/ha/an) falls keine 
organischen Dünger 
ausgebracht werden

Getreide   50 dt/ha 2) 2.5 130 160

Raps   30 dt/ha 2) 5.0 130 180

Körnerleguminosen   50 dt/ha 2) -- 0      30 1)

Kartoffeln 350 dt/ha 2) 4.0 130 170

Futterrüben 900 dt/ha 2) 3.0 130 235

Mais 150 dt/ha 3) 1.4 130 190

Wiesen und Weiden   90 dt/ha 3) 2.7 130 260

Feldfutterbau 110 dt/ha 3) 3.0 130 300

1) = Startgabe

2) = Frischsubstanz

3) = Trockensubstanz

* Wird eine organische Düngung mit einer mineralischen Düngung kombiniert, muss die maximal zulässige 
mineralische Stickstoffdüngung entsprechend der ausgebrachten organischen Düngung angepasst werden, 
unter Berücksichtigung der Art des organischen Düngers, der Kultur und des Ausbringungszeitpunkts
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ANHANG III

Tabelle 1: Bestimmung der Großvieheinheiten (GVE)

Die Bestimmung der Großvieheinheiten  (GVE) erfolgt mittels nachfolgender Umrechnungstabelle:

Grasfresser:

-  Rinder 

•  Rinder >2 Jahre,..........................................................................................................1,0 GVE/Kopf

•  Rinder von 6 Monaten bis 2 Jahre,.............................................................................0,6 GVE/Kopf

•  Rinder < 6 Monate.......................................................................................................0,0 GVE/Kopf

-  andere Grasfresser

•  Erwachsene Schafe..................................................................................................0,15 GVE/Kopf 

•  Ziegen.......................................................................................................................0,15 GVE/Kopf

•  Pferde > 6 Monate..................................................................................................................1 GVE

•  Pferde < 6 Monate, Ponys, Esel........................................................................................0,60 GVE
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Tabelle 2 :

Kennzahlen zur Fruchtartspezifischen Veränderung des Humusvorrates (Humusbedarf) des 
Bodens in Humusäquivalenten (kg Humuskohlenstoff) pro ha und Jahr

Hauptfruchtarten

Zucker- und Futterrübe, einschließlich Samenträger -760

Kartoffeln und Gruppe 1 Gemüse/Gewürz- und  Heilpflanzen *) -760

Silomais, Körnermais und Gruppe 2 Gemüse/Gewürz- und  Heilpflanzen *) -560

Getreide einschließlich Öl- und Faserpflanzen, Sonnenblumen sowie Gruppe 3 Gemüse/Gewürz- und  
Heilpflanzen *)

-280

Körnerleguminosen 160

Bedarfsfaktoren für Zucker- und Futterrüben, Getreide, einschließlich Körnermais und Ölfrüchten ohne Koppelprodukte; bei den 
restlichen Fruchtarten ist die Humusersatzleistung der Koppelprodukte im Humusbedarf berücksichtigt.

Mehrjähriges Feldfutter

Ackergras, Leguminosen, Leguminosen-Gras-Gemenge, Vermehrung und Gruppe 4 Gemüse/Gewürz- 
und  Heilpflanzen *)

• Je Hauptnutzungsjahr 600

•  Im Ansaatjahr:

   Als Frühjahrsblanksaat 400

   Bei Gründeckfrucht 300

   Als Untersaat 200

   Als Sommerblanksaat 100

100

Zwischenfrüchte

Winterzwischenfrüchte 120

Stoppelfrüchte   80

Untersaaten 200

Brache

Selbstbegrünung

•  Ab Herbst 180

•  Ab Frühjahr des Brachejahres   80

Gezielte Begrünung

•  Ab Sommer der Brachlegung inkl. dem folgenden Brachejahr ** 700

•  Ab Frühjahr des Brachejahres 400

** gilt auch für nachfolgende Jahre
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Tabelle 3 

Gruppierung von Gemüse-, Duft-, Gewürz- und Heilpflanzen nach ihrer Humusbedürftigkeit

Blumenkohl, Brokkoli, Chinakohl, Fingerhut, Gurke, Knollensellerie, Kürbis, Poree, Rhabarber, 
Rotkohl, Stabtomate, Stangensellerie, Weißkohl, Wirsingkohl, Zuchini, Zuckermelone

Aubergine, Chicoree (Wurzel), Goldlack, Kamille, Knoblauch, Kohlrübe, Malve, Möhre, Meer-
rettich, Paprika, Pastinake, Ringelblume, Schöllkraut, Schwarzwurzel, Sonnenhut, Zucker-
mais

Ackerschachtelhalm, Alant, Arzneifenchel, Baldrian, Bergarnika, Bergbohnenkraut, Bibernelle, 
Blattpetersilie, Bohnenkraut, Borretsch, Brennnessel, Buschbohne, Drachenkopf, Dill, Dost, 
Eibisch, Eichblattsalat, Eisbergsalat, Endivie, Engelswurz, Estragon, Faserpflanzen, Feldsa-
lat, Fenchel (großfruchtig), Goldrute, Grünerbse, Grünkohl, Hopfen, Johanniskraut, Kohlrabi,      
Kopfsalat, Kornblume, Kümmel, Lollo, Liebstöckel, Majoran, Mangold, Mutterkraut, Nachtkerze, 
Ölfrüchte, Pfefferminze, Radicchio, Radies, Rettich, Romana, Rote Rübe, Salbei, Schafgarbe, 
Schnittlauch, Spinat, Spitzwegerich, Stangenbohne, Tabak, Thymian, Wurzelpetersilie, Zitro-
nenmelisse, Zwiebel

Bockshornklee, Schabziegerklee, Steinklee

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4
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Tabelle 4:

Kennzahlen zur Humus-Reproduktion organischer Materialien in Humusäquivalenten (Kilo-
gramm (kg) Humuskohlenstoff (Humus-C) je Tonne (t) Substrat*)

Material
Kg Humus-C pro t 

Substrat
Trockenmasse (%)

Pflanzenmaterial Stroh 100 86

Gründüngung, Rübenblatt, Marktabfälle, 8 10

Grünschnitt 16 20

Stallmist Frisch 28 20

40 30

Verrottet (auch Festmist aus Gülleseparierung 40 25

56 35

kompostiert 62 35

96 55

Gülle Schwein 4 4

8 8

Rind 6 4

9 7

12 10

Geflügel (Kot) 12 15

22 25

30 35

38 45

Bioabfall Nicht verrottet 30 20

62 40

Frischkompost 40 30

66 50

Fertigkompost 46 40

58 50

70 60

Klärschlamm Ausgefault, unbehandelt 8 10

12 15

28 25

40 35

52 45

kalkstabilisiert 16 20

20 25

36 35

46 45

56 55

Gärrückstände Flüssig 6 4

9 7

12 10

Fest 36 25

50 35

Kompost 40 30

70 60

Sonstiges Rindenkompost 60 30

100 50

See- und Teichschlamm 10 10

40 40

*Die Humusreproduktion 1 t ROS („Reproduktionswirksame organische Substanz“) entspricht 200 kg    
Kohlenstoff, die 1 t HE („Humuseinheit“) entspricht 580 kg Kohlenstoff
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Tabelle 5:

Richtwerte für das Verhältnis von Haupternteprodukt zu Nebenernteprodukt
(Korn:Stroh-Verhältnis, bzw. Wurzel:Laub-Verhältnis)

Braugerste 1

Gehaltsrübe 0,3

Hafer 1,2

Körnermais 1,1

Massenrübe 0,3

Öllein 1,6

Sommerfuttergerste 1

Sommerraps 1,7

Sonnenblume 4,1

Wintergerste 1

Winterraps, Winterrübsen 1,7

Winterroggen 1,2

Wintertriticale 1

Winterweizen 0,9

Zuckerrübe 0,7

Beispiel: 10 t Weizenkorn liefern gleichzeitig 9 t Stroh

Bodenart Humusgehalt

Leicht 1,00%

Mittel 1,50%

Schwer 2,00%

Schieferböden 3,00%

Tabelle 6:

Mindesthumusgehalt nach Bodenart 
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